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I 

(Gesetzgebungsakte) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 1336/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 13. Dezember 2011 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1215/2009 des Rates zur Einführung besonderer 
Handelsmaßnahmen für die am Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess der Europäischen 

Union teilnehmenden oder damit verbundenen Länder und Gebiete 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 207 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 1 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2007/2000 des Rates vom 
18. September 2000 zur Einführung besonderer Handels
maßnahmen für die am Stabilisierungs- und Assoziie
rungsprozess der Europäischen Union teilnehmenden 
oder damit verbundenen Länder und Gebiete ( 2 ) wurden 
besondere Handelsmaßnahmen eingeführt, welche für 
fast alle Waren mit Ursprung in den betreffenden Län
dern und Zollgebieten uneingeschränkten zollfreien Zu
gang zum Unionsmarkt gewähren. Da an der Verord
nung Nr. 2007/2000 mehrfach erhebliche Änderungen 
vorgenommen worden waren, wurde sie im Interesse 
der Klarheit und Rationalität mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1215/2009 des Rates ( 3 ) kodifiziert. 

(2) Am 16. Juni 2008 wurde in Luxemburg ein Stabilisie
rungs- und Assoziierungsabkommen zwischen den Euro
päischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einer
seits und Bosnien und Herzegowina andererseits unter
zeichnet. Bis zum Abschluss der für dessen Inkrafttreten 
nötigen Verfahren wurde zwischen der Europäischen Ge
meinschaft einerseits und Bosnien und Herzegowina an
dererseits ein Interimsabkommen über Handel und 

Handelsfragen ( 4 ) unterzeichnet und geschlossen ( 5 ), und 
dieses ist am 1. Juli 2008 in Kraft getreten. 

(3) Am 29. April 2008 wurde in Luxemburg ein Stabilisie
rungs- und Assoziierungsabkommen zwischen den Euro
päischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einer
seits und der Republik Serbien andererseits unterzeichnet. 
Bis zum Abschluss der für dessen Inkrafttreten nötigen 
Verfahren wurde zwischen der Europäischen Gemein
schaft einerseits und der Republik Serbien andererseits 
ein Interimsabkommen über Handel und Handelsfra
gen ( 6 ) unterzeichnet und geschlossen ( 7 ), und dieses ist 
am 1. Februar 2010 in Kraft getreten. 

(4) Die Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen und die 
Interimsabkommen treffen eine vertragsmäßige Handels
regelung zwischen der Europäischen Union und Bosnien 
und Herzegowina sowie zwischen der Europäischen 
Union und Serbien. Bosnien und Herzegowina sowie 
Serbien müssen daher durch eine entsprechende Ände
rung der Verordnung (EG) Nr. 1215/2009 für dieselben 
Waren, die auch von den vertragsmäßigen Handelsrege
lungen erfasst werden, aus der Liste der Begünstigten der 
Zollzugeständnisse gestrichen werden; darüber hinaus ist 
es notwendig, die Gesamtzollkontingente für bestimmte 
Waren, für die im Rahmen der vertragsmäßigen Handels
regelungen Zollkontingente gewährt wurden, anzupassen. 
Bosnien und Herzegowina sowie Serbien sollten jedoch 
weiterhin Begünstigte nach der Verordnung (EG) Nr. 
1215/2009 bleiben, sofern in der Verordnung Zu
geständnisse vorgesehen sind, die für sie günstiger sind 
als diejenigen, die in den bilateralen Abkommen fest
gelegt sind. 

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 1215/2009 bleibt das wich
tigste Instrument zur Regelung der Handelsbeziehungen 
mit Kosovo ( 8 ). Ein ununterbrochener Zugang Kosovos 
zum Unionsmarkt ist von entscheidender Bedeutung für 
die wirtschaftliche Erholung Kosovos und der
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( 1 ) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 13. Oktober 2011 
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates 
vom 24. November 2011. 

( 2 ) ABl. L 240 vom 23.9.2000, S. 1. 
( 3 ) ABl. L 328 vom 15.12.2009, S. 1. 

( 4 ) ABl. L 233 vom 30.8.2008, S. 6. 
( 5 ) ABl. L 169 vom 30.6.2008, S. 10. Berichtigte Fassung in ABl. L 233 

vom 30.7.2008, S. 5. 
( 6 ) ABl. L 28 vom 30.1.2010, S. 2. 
( 7 ) ABl. L 28 vom 30.1.2010, S. 1. 
( 8 ) Im Sinne der Resolution 1244(1999) des Sicherheitsrates der Ver

einten Nationen.



gesamten Region. Zugleich wird ein derartiger Zugang 
keinerlei nachteilige Folgen für die Union haben. 

(6) Aus diesen Gründen, und da die Geltungsdauer der Ver
ordnung (EG) Nr. 1215/2009 am 31. Dezember 2010 
endete, ist eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer der 
Verordnung (EG) Nr. 1215/2009 bis zum 
31. Dezember 2015 angemessen. 

(7) Um sicherzustellen, dass die Union ihre internationalen 
Verpflichtungen erfüllt, sollten die in dieser Verordnung 
festgelegten Präferenzregeln von der Verlängerung oder 
Erneuerung der der Europäischen Union gewährten Be
freiung von Verpflichtungen seitens der Welthandelsorga
nisation (WTO) abhängig gemacht werden. 

(8) Zum Schutz der Interessen der Wirtschaftsteilnehmer ist 
es notwendig, im Hinblick auf Waren, die sich zum Zeit
punkt der Anwendung dieser Verordnung im Durch
gangsverkehr befinden oder vorübergehend in Zolllagern 
oder in Freizonen verwahrt werden, Übergangsmaßnah
men vorzusehen. 

(9) Damit die für die Anwendung dieser Verordnung erfor
derlichen Bestimmungen erlassen werden können, sollte 
der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union Rechtsakte hinsichtlich der erforderlichen 
Änderungen und technischen Anpassungen der Anhänge 
I und II infolge der Änderung der Codes der Kombinier
ten Nomenklatur und der TARIC-Unterpositionen, sowie 
der Anpassungen, die infolge der Gewährung von Han
delspräferenzen im Rahmen weiterer Abkommen zwi
schen der Union und den in dieser Verordnung genann
ten Ländern und Gebieten erforderlich sind, zu erlassen. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 
im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeiten angemessene Kon
sultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, 
durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung dele
gierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, 
dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen 
Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf 
angemessene Weise übermittelt werden. 

(10) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die 
Durchführung dieser Verordnung im Hinblick auf die 
Aufhebung der Zulassung zur Präferenzregelung im Falle 
der Nichterfüllung der Bedingungen, der Ausstellung von 
Echtheitszeugnissen, mit denen bescheinigt wird, dass die 
Waren Ursprungserzeugnisse des betreffenden Landes 
oder Gebiets sind und der Definition in dieser Verord
nung entsprechen, sowie die zeitweilige vollständige oder 
teilweise Aussetzung der Regelungen gemäß dieser Ver
ordnung sollten der Kommission Durchführungsbefug
nisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Ein
klang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grund
sätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung 
der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren ( 1 ), ausgeübt werden. 

(11) Diese Verordnung muss rückwirkend ab dem 1. Januar 
2011 angewandt werden, um Störungen des Handels zu 
vermeiden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 1215/2009 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 1 

Präferenzregelungen 

(1) Vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen des Ar
tikels 3 werden Waren mit Ursprung im Zollgebiet Kosovo, 
die nicht unter die Positionen 0102, 0201, 0202, 0301, 
0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 und 2204 
der Kombinierten Nomenklatur fallen, ohne mengenmäßige 
Beschränkungen oder Maßnahmen gleicher Wirkung sowie 
frei von Zöllen und Abgaben gleicher Wirkung zur Einfuhr 
in die Union zugelassen. 

(2) Waren mit Ursprung in Albanien, Bosnien und Her
zegowina, Kroatien, der ehemaligen jugoslawischen Repu
blik Mazedonien, Montenegro oder Serbien kommen in den 
ausdrücklich angeführten Fällen weiterhin in den Genuss 
dieser Verordnung. Solche Waren kommen außerdem wei
terhin in den Genuss der Zugeständnisse dieser Verord
nung, sofern diese günstiger sind als die Zugeständnisse, 
die nach den bilateralen Abkommen zwischen der Union 
und diesen Ländern vorgesehen sind.“; 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) die Waren der Definition ‚Erzeugnisse mit Ursprung 
in‘ oder ‚Ursprungserzeugnisse‘ in Teil I Titel IV Ka
pitel 2 Abschnitt 2 der Verordnung (EWG) Nr. 
2454/93 entsprechen,“; 

b) folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Hält ein Land oder ein Gebiet die Absätze 1 oder 
2 nicht ein, so kann die Kommission die dem betreffen
den Land oder dem betreffenden Gebiet durch diese 
Verordnung gewährte Zulassung zur Präferenzregelung 
im Wege von Durchführungsrechtsakten ganz oder teil
weise aussetzen. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
nach dem in Artikel 8 Absatz 4 genannten Prüfverfah
ren erlassen.“; 

3. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Einfuhrzoll der Union auf ‚Baby-Beef‘-Er
zeugnisse im Sinne des Anhangs II mit Ursprung im 
Zollgebiet Kosovo beträgt im Rahmen eines jährlichen 
Zollkontingents von 475 Tonnen Schlachtgewicht 20 v. 
H. des Wertzolls und 20 v. H. des spezifischen Zolls 
nach dem Gemeinsamen Zolltarif.
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Den Einfuhranträgen im Rahmen dieses Kontingents ist 
ein von den zuständigen Behörden des Ausfuhrgebiets 
ausgestelltes Echtheitszeugnis beizufügen, mit dem be
scheinigt wird, dass die Waren Ursprungserzeugnisse des 
betreffenden Gebiets sind und der Definition des An
hangs II dieser Verordnung entsprechen. Dieses Zeugnis 
ist von der Kommission im Wege von Durchführungs
rechtsakten zu erstellen. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden nach dem in Artikel 8 Absatz 4 genannten 
Prüfverfahren erlassen.“; 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Unbeschadet anderweitiger Bestimmungen dieser 
Verordnung und insbesondere des Artikels 10 kann die 
Kommission in Anbetracht der besonderen Anfälligkeit 
der Märkte für landwirtschaftliche und Fischereierzeug
nisse geeignete Maßnahmen im Wege von Durchfüh
rungsrechtsakten ergreifen, wenn Einfuhren von land
wirtschaftlichen und Fischereierzeugnissen ernsthafte 
Störungen der Märkte der Union und ihrer Regulie
rungsmechanismen verursachen. Diese Durchführungs
rechtsakte werden nach dem in Artikel 8 Absatz 4 ge
nannten Prüfverfahren erlassen.“; 

4. Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 4 

Durchführung der Zollkontingente für ‚Baby-Beef‘ 

Die Durchführungsvorschriften zum Zollkontingent für 
‚Baby-Beef‘-Erzeugnisse werden von der Kommission im 
Wege von Durchführungsrechtsakten erlassen. Diese Durch
führungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 8 Absatz 4 
genannten Prüfverfahren erlassen.“; 

5. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 7 

Übertragung von Befugnissen 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 7a delegierte Rechtsakte zu erlassen, die Folgendes 
betreffen: 

a) erforderliche Änderungen und technische Anpassungen 
der Anhänge I und II, die sich aus Änderungen der 
Codes der Kombinierten Nomenklatur und der TARIC- 
Unterpositionen ergeben; 

b) erforderliche Anpassungen infolge der Gewährung von 
Handelspräferenzen im Rahmen weiterer Abkommen 
zwischen der Union und den in Artikel 1 genannten 
Ländern und Gebieten.“; 

6. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 7a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird 
der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 wird der 
Kommission bis zum Tag des Auslaufens dieser Verord
nung übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun 
Monate vor Ablauf dieses Zeitraums einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Über
tragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er 
wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 
Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 
sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 
berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt 
erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 erlas
sen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Eu
ropäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Par
lament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 
zwei Monate verlängert.“; 

7. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 8 

Ausschussverfahren 

(1) Für die Zwecke der Artikel 2 und 10 wird die Kom
mission vom Durchführungsausschuss für den westlichen 
Balkan unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im 
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Fest
legung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen 
die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungs
befugnisse durch die Kommission kontrollieren (*). 

(2) Für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 4 wird die 
Kommission von dem nach Artikel 4 Absatz 1 der Ver
ordnung (EG) Nr. 260/2009 des Rates vom 26. Februar 
2009 über die gemeinsame Einfuhrregelung (**) eingesetz
ten Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Aus
schuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(3) Für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 2 und des 
Artikels 4 wird die Kommission von dem nach 
Artikel 195 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 
des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame 
Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften 
für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung 
über die einheitliche GMO) (***) gebildeten Ausschuss un
terstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
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(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, gilt 
Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

___________ 
(*) ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 

(**) ABl. L 84 vom 31.3.2009, S. 1. 
(***) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1.“; 

8. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) den Durchführungsausschuss für die Länder des 
westlichen Balkans unterrichtet hat;“. 

ii) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Die Maßnahmen nach Unterabsatz 1 werden im 
Wege von Durchführungsrechtsakten erlassen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem in 
Artikel 8 Absatz 4 genannten Prüfverfahren erlas
sen.“; 

b) Absatz 2 wird gestrichen; 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Bei Ablauf des Aussetzungszeitraums beschließt 
die Kommission entweder, die zeitweilige Aussetzung zu 
beenden oder die Aussetzung nach Absatz 1 zu verlän
gern.“; 

9. Artikel 12, Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Sie gilt bis zum 31. Dezember 2015. 

Die Präferenzen nach dieser Verordnung verlieren ganz 
oder teilweise ihre Geltung, falls ihnen die Genehmigung 
in Form einer durch die WTO erteilten Befreiung versagt 
wird. Eine solche Beendigung gilt ab dem Tag, an dem die 
Befreiung von WTO-Verpflichtungen nicht mehr gilt. Die 
Kommission unterrichtet die Marktteilnehmer und die zu
ständigen Behörden hiervon mit einer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Europäischen Union mit ausreichender Vorlauf
zeit. In der Bekanntmachung sind die nicht mehr geltenden 
Präferenzen nach dieser Verordnung und das Datum der 
Beendigung ihrer Geltung anzugeben.“; 

10. Anhang I wird durch den Wortlaut im Anhang dieser Ver
ordnung ersetzt. 

Artikel 2 

Waren, die sich am 1. Januar 2011 im Durchgangsverkehr oder 
in der Union in vorübergehender Verwahrung in einem Zoll
lager oder in einer Freizone befinden und für die vor diesem 
Zeitpunkt ein Nachweis über den Ursprung in Bosnien und 
Herzegowina oder Serbien entsprechend Teil I Titel IV Kapitel 
2 Abschnitt 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kom
mission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der 
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des 
Zollkodex der Gemeinschaften ( 1 ) ordnungsgemäß ausgestellt 
wurde, kommen für einen Zeitraum von vier Monaten ab 
dem Datum der Geltung dieser Verordnung weiter in den Ge
nuss der Verordnung (EG) Nr. 1215/2009. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2011. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 13. Dezember 2011. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
M. SZPUNAR
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ANHANG 

„ANHANG I 

IN ARTIKEL 3 ABSATZ 1 GENANNTE ZOLLKONTINGENTE 

Ungeachtet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur (KN) ist die Warenbezeichnung nur als 
Hinweis zu verstehen; maßgebend für die Präferenzregelung nach diesem Anhang ist der Geltungsbereich des KN-Codes. 
Bei KN-Codes mit dem Zusatz ‚ex‘ ist der KN-Code zusammen mit der entsprechenden Warenbezeichnung für die 
Präferenzregelung maßgebend. 

Ordnungs- 
Nr. KN Code Beschreibung 

Kontingent
menge pro 

Jahr ( 1 ) 
Empfänger Zollsatz 

09.1571 0301 91 10 
0301 91 90 
0302 11 10 
0302 11 20 
0302 11 80 
0303 21 10 
0303 21 20 
0303 21 80 
0304 19 15 
0304 19 17 

ex 0304 19 18 
ex 0304 19 91 

0304 29 15 
0304 29 17 

ex 0304 29 18 
ex 0304 99 21 
ex 0305 10 00 
ex 0305 30 90 

0305 49 45 
ex 0305 59 80 
ex 0305 69 80 

Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyn
chus apache und Oncorhynchus chrysogaster): lebend; frisch oder 
gekühlt; gefroren; getrocknet, gesalzen oder in Salzlake; ge
räuchert; Fischfilets und anderes Fischfleisch; Mehl, Pulver 
und Pellets, genießbar 

15 Tonnen Zollgebiet Kosovo 0 % 

09.1573 0301 93 00 
0302 69 11 
0303 79 11 

ex 0304 19 18 
ex 0304 19 91 
ex 0304 29 18 
ex 0304 99 21 
ex 0305 10 00 
ex 0505 30 90 
ex 0305 49 80 
ex 0305 59 80 
ex 0305 69 80 

Karpfen: lebend; frisch oder gekühlt; gefroren; getrocknet, 
gesalzen oder in Salzlake; geräuchert; Fischfilets und anderes 
Fischfleisch; Mehl, Pulver und Pellets, genießbar 

20 Tonnen Zollgebiet Kosovo 0 % 

09.1575 ex 0301 99 80 
0302 69 61 
0303 79 71 

ex 0304 19 39 
ex 0304 19 99 
ex 0304 29 99 
ex 0304 99 99 
ex 0305 10 00 
ex 0305 30 90 
ex 0305 49 80 
ex 0305 59 80 
ex 0305 69 80 

Seebrassen (Dentex dentex und Pagellus-Arten): lebend; frisch 
oder gekühlt; gefroren; getrocknet, gesalzen oder in Salzlake; 
geräuchert; Fischfilets und anderes Fischfleisch; Mehl, Pulver 
und Pellets, genießbar 

45 Tonnen Zollgebiet Kosovo 0 % 

09.1577 ex 0301 99 80 
0302 69 94 

ex 0303 77 00 
ex 0304 19 39 
ex 0304 19 99 
ex 0304 29 99 
ex 0304 99 99 
ex 0305 10 00 

Meerbarsche (Wolfsbarsche) (Dicentrarchus labrax): lebend; 
frisch oder gekühlt; gefroren; getrocknet; gesalzen oder in 
Salzlake; geräuchert; Fischfilets und anderes Fischfleisch; 
Mehl, Pulver und Pellets, genießbar 

30 Tonnen Zollgebiet Kosovo 0 %
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Ordnungs- 
Nr. KN Code Beschreibung 

Kontingent
menge pro 

Jahr ( 1 ) 
Empfänger Zollsatz 

ex 0305 30 90 
ex 0305 49 80 
ex 0305 59 80 
ex 0305 69 80 

09.1515 ex 2204 21 93 
ex 2204 21 94 
ex 2204 21 95 
ex 2204 21 96 
ex 2204 21 97 
ex 2204 21 98 
ex 2204 29 93 
ex 2204 29 94 
ex 2204 29 95 
ex 2204 29 96 
ex 2204 29 97 
ex 2204 29 98 

Wein aus frischen Weintrauben mit einem vorhandenen Al
koholgehalt von 15 % vol. oder weniger, ausgenommen 
Schaumwein 

50 000 hl ( 2 ) Albanien ( 3 ), Bosnien 
und Herzegowina ( 4 ), 
Kroatien ( 5 ), die ehe
malige jugoslawische 
Republik Mazedo
nien ( 6 ), Montene
gro ( 7 ), Serbien ( 8 ) 
oder Zollgebiete des 
Kosovo 

Frei 

( 1 ) Je Zollkontingent ist für Einfuhren mit Ursprung in den begünstigten Ländern eine Gesamtmenge zugänglich. 
( 2 ) Die Gesamtzollkontingentmenge wird gesenkt, wenn die Kontingentmengen für die einzelnen Zollkontingente, die unter der laufenden Nummer 09.1588 für bestimmte 

Weine mit Ursprung in Kroatien eröffnet worden sind, erhöht werden. 
( 3 ) Wein mit Ursprung in Albanien erhält Zugang zu diesem Gesamtzollkontingent, sofern zuvor die beiden einzelnen Zollkontingente ausgeschöpft wurden, die in dem mit 

Albanien vereinbarten Zusatzprotokoll über Wein festgelegt sind. Diese einzelnen Zollkontingente werden unter den laufenden Nummern 09.1512 und 09.1513 eröffnet. 
( 4 ) Wein mit Ursprung in Bosnien und Herzegowina erhält Zugang zu diesem Gesamtzollkontingent, sofern zuvor die beiden einzelnen Zollkontingente ausgeschöpft 

wurden, die in dem mit Bosnien und Herzegowina vereinbarten Protokoll über Wein festgelegt sind. Diese einzelnen Zollkontingente werden unter den laufenden 
Nummern 09.1528 und 09.1529 eröffnet. 

( 5 ) Wein mit Ursprung in Kroatien erhält Zugang zu diesem Gesamtzollkontingent, sofern zuvor die beiden einzelnen Zollkontingente ausgeschöpft wurden, die in dem mit 
Kroatien vereinbarten Zusatzprotokoll über Wein festgelegt sind. Diese einzelnen Zollkontingente werden unter den laufenden Nummern 09.1588 und 09.1589 eröffnet. 

( 6 ) Wein mit Ursprung in der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien erhält Zugang zu diesem Gesamtzollkontingent, sofern zuvor die beiden einzelnen Zoll
kontingente ausgeschöpft wurden, die in dem mit der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien vereinbarten Zusatzprotokoll über Wein festgelegt sind. Diese 
einzelnen Zollkontingente werden unter den laufenden Nummern 09.1558 und 09.1559 eröffnet. 

( 7 ) Wein mit Ursprung in Montenegro erhält Zugang zu diesem Gesamtzollkontingent, sofern zuvor das einzelne Zollkontingent ausgeschöpft wurde, das in dem mit 
Montenegro vereinbarten Protokoll über Wein festgelegt ist. Dieses einzelne Zollkontingent wird unter der laufenden Nummer 09.1514 eröffnet. 

( 8 ) Wein mit Ursprung in Serbien erhält Zugang zu diesem Gesamtzollkontingent, sofern zuvor die beiden einzelnen Zollkontingente ausgeschöpft wurden, die in dem mit 
Serbien vereinbarten Protokoll über Wein festgelegt sind. Diese einzelnen Zollkontingente werden unter den laufenden Nummern 09.1526 und 09.1527 eröffnet.“
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1337/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 13. Dezember 2011 

zu europäischen Statistiken über Dauerkulturen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 
357/79 des Rates und der Richtlinie 2001/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 338 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 1 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 357/79 des Rates vom 
5. Februar 1979 über statistische Erhebungen der Reb
flächen ( 2 ) und die Richtlinie 2001/109/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 
2001 über die von den Mitgliedstaaten durchzuführen
den statistischen Erhebungen zur Ermittlung des Produk
tionspotenzials bestimmter Baumobstanlagen ( 3 ) sind 
mehrfach geändert worden. Da nun weitere Änderungen 
und Vereinfachungen notwendig sind, sollten diese 
Rechtsakte aus Gründen der Klarheit und im Einklang 
mit dem neuen Konzept zur Vereinfachung der Rechts
vorschriften der Union und zur besseren Rechtsetzung 
durch einen einzigen Rechtsakt ersetzt werden. 

(2) Die Kommission benötigt zur Erfüllung der Aufgaben, 
die ihr durch den Vertrag über die Arbeitsweise der Eu
ropäischen Union (AEUV) und durch die Rechtsvorschrif
ten der Union über die gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte übertragen worden sind, genaue Angaben 
über das Produktionspotenzial der Anlagen bestimmter 
Dauerkulturarten in der Union. Um sicherzustellen, dass 
die gemeinsame Agrarpolitik ordnungsgemäß verwaltet 
wird, ist die Kommission darauf angewiesen, dass regel
mäßig alle fünf Jahre Daten über Dauerkulturen übermit
telt werden. 

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. März 2009 über 
europäische Statistiken ( 4 ) bildet einen Bezugsrahmen 

für europäische Statistiken über Dauerkulturen. Insbeson
dere verlangt die genannte Verordnung die Einhaltung 
der Grundsätze der fachlichen Unabhängigkeit, Unpartei
lichkeit, Objektivität, Zuverlässigkeit, statistischen Ge
heimhaltung und Kostenwirksamkeit. 

(4) Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden, die zur 
Erstellung und zur Veröffentlichung der europäischen 
Statistiken beitragen, sollte verstärkt werden. 

(5) Bei der Vorbereitung und Erstellung der europäischen 
Statistiken sollten internationale Empfehlungen und be
währte Verfahren berücksichtigt werden. 

(6) Strukturelle Statistiken über Dauerkulturen sollten zur 
Verfügung stehen, um zu gewährleisten, dass das Produk
tionspotenzial und die Marktlage überwacht werden kön
nen. Neben den Angaben, die im Rahmen der einheitli
chen gemeinsamen Marktorganisation geliefert werden, 
sind Angaben über die regionale Untergliederung der 
Statistiken von wesentlicher Bedeutung. Die Mitgliedstaa
ten sollten daher verpflichtet werden, diese Angaben zu 
erheben und sie der Kommission zu bestimmten festen 
Terminen mitzuteilen. 

(7) Strukturelle Statistiken über Dauerkulturen sind von we
sentlicher Bedeutung für die Verwaltung der Märkte auf 
Unionsebene. Es ist ferner wichtig, dass neben den jähr
lichen Flächen- und Erzeugungsstatistiken, für die andere 
Rechtsvorschriften der Union über Statistiken gelten, 
auch strukturelle Statistiken über Dauerkulturen vorgese
hen werden. 

(8) Um eine unnötige Belastung der landwirtschaftlichen Be
triebe und Verwaltungen zu vermeiden, sollten Mindest
grenzen festgelegt werden, durch die nicht relevante Ein
heiten von denjenigen Grundeinheiten ausgeschlossen 
werden, für die Statistiken über Dauerkulturen zu erhe
ben sind. 

(9) Um die Harmonisierung der Daten zu gewährleisten, ist 
es notwendig, die wichtigsten Begriffsbestimmungen, die 
Bezugszeiträume und die Genauigkeitsanforderungen, die 
bei der Erstellung von Statistiken über Dauerkulturen zu
grunde zu legen sind, klar festzulegen. 

(10) Um sicherzustellen, dass diese Statistiken den Nutzern 
innerhalb des notwendigen Zeitrahmens zur Verfügung 
stehen, sollte ein Zeitplan für die Übermittlung der Daten 
an die Kommission festgelegt werden.
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(11) Nach der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über 
die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Ge
bietseinheiten für die Statistik (NUTS) ( 1 ) müssen alle von 
den Mitgliedstaaten an die Kommission übermittelten 
Statistiken, die nach Gebietseinheiten untergliedert sind, 
auf der NUTS-Klassifikation beruhen. Folglich sollten zur 
Erstellung vergleichbarer Regionalstatistiken über Dauer
kulturen die Gebietseinheiten im Einklang mit der NUTS- 
Klassifikation festgelegt werden. Da für die solide Ver
waltung des Wein- und Rebsektors jedoch andere terri
toriale Untergliederungen notwendig sind, können für 
diesen Sektor andere Gebietseinheiten festgelegt werden. 

(12) Berichte über die Methodik und die Qualität sind von 
wesentlicher Bedeutung für die Beurteilung der Qualität 
der Daten und die Auswertung der Ergebnisse und der
artige Berichte sollten daher regelmäßig vorgelegt werden. 

(13) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Aufstellung 
eines gemeinsamen Rahmens für die systematische Erstel
lung europäischer Statistiken über Dauerkulturen, auf 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 
werden kann und daher besser auf Unionsebene zu ver
wirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union nie
dergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entspre
chend dem in demselben Artikel genannten Verhältnis
mäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über das 
für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(14) Um einen reibungslosen Übergang von der Regelung ge
mäß der Richtlinie 2001/109/EG zu der neuen Regelung 
sicherzustellen, sollte in der vorliegenden Verordnung 
vorgesehen werden, dass Mitgliedstaaten eine Ausnahme
regelung gewährt werden kann, wenn die Anwendung 
dieser Verordnung auf ihre nationalen statistischen Sys
teme größere Anpassungen erfordern und wahrscheinlich 
erhebliche praktische Probleme verursachen würde. 

(15) Um den wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen 
Rechnung zu tragen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV hinsicht
lich von Änderungen an der Untergliederung der Arten 
nach Gruppen, Dichteklassen und Altersklassen gemäß 
Anhang I und an den Variablen/Merkmalen, an den Grö
ßenklassen, am Grad der Spezialisierung und an den 
Rebsorten gemäß Anhang II Rechtsakte zu erlassen, au
ßer hinsichtlich des fakultativen Charakters der verlang
ten Informationen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 
die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit an
gemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sach
verständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung und Aus
arbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission 
gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem 
Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, recht
zeitig und auf angemessene Weise übermittelt werden. 

(16) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die 
Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Be
fugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemei
nen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitglied
staaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse 
durch die Kommission kontrollieren ( 2 ), ausgeübt werden. 

(17) Die Verordnung (EWG) Nr. 357/79 und die Richtlinie 
2001/109/EG sollten aufgehoben werden. 

(18) Um die Kontinuität der im Rahmen der europäischen 
Statistiken über Dauerkulturen geleisteten Tätigkeiten zu 
gewährleisten, sollte diese Verordnung am Tag nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft treten und ab dem 1. Januar 
2012 gelten. 

(19) Der Ständige Agrarstatistische Ausschuss wurde ange- 
hört — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Mit dieser Verordnung wird ein gemeinsamer Rahmen für 
die systematische Erstellung von europäischen Statistiken über 
die folgenden Dauerkulturen festgelegt: 

a) Tafelapfelbäume, 

b) Bäume mit Äpfeln für die industrielle Verarbeitung, 

c) Tafelbirnbäume, 

d) Bäume mit Birnen für die industrielle Verarbeitung, 

e) Aprikosen-/Marillenbäume, 

f) Tafelpfirsichbäume, 

g) Bäume mit Pfirsichen für die industrielle Verarbeitung, 

h) Apfelsinen-/Orangenbäume, 

i) Bäume mit kleinen Zitrusfrüchten, 

j) Zitronenbäume, 

k) Olivenbäume, 

l) Reben, die zur Erzeugung von Tafeltrauben bestimmt sind, 

m) Reben für andere Zwecke. 

(2) Die Erstellung von europäischen Statistiken über die in 
Absatz 1 Buchstaben b, d, g und l aufgeführten Dauerkulturen 
ist für die Mitgliedstaaten fakultativ.

DE L 347/8 Amtsblatt der Europäischen Union 30.12.2011 

( 1 ) ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1. ( 2 ) ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13.



Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Dauerkultur“ eine Kultur außerhalb der Fruchtfolge (außer 
Dauergrünland), welche den Boden während eines langen 
Zeitraums beansprucht und über mehrere Jahre Erträge er
bringt; 

2. „bepflanzte Parzelle“ eine landwirtschaftliche Parzelle im 
Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Nummer 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1122/2009 der Kommission vom 30. November 
2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 
(EG) Nr. 73/2009 des Rates hinsichtlich der Einhaltung 
anderweitiger Verpflichtungen, der Modulation und des in
tegrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems im Rahmen 
der Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher 
Betriebe gemäß der genannten Verordnung und mit Durch
führungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 des Rates hinsichtlich der Einhaltung anderwei
tiger Verpflichtungen im Rahmen der Stützungsregelung für 
den Weinsektor ( 1 ), die mit einer der in Artikel 1 Absatz 1 
der vorliegenden Verordnung aufgeführten Dauerkulturen 
bepflanzt ist; 

3. „Anbaufläche“ die Fläche der Parzellen mit einer homoge
nen Pflanzung der relevanten Dauerkultur, ab-/aufgerundet 
auf 0,1 Hektar (ha); 

4. „Erntejahr“ das Kalenderjahr, in dem die Ernte beginnt; 

5. „Dichte“ die Zahl der Pflanzen je Hektar; 

6. „üblicher Pflanzzeitraum“ den Zeitraum während des Jahres, 
in dem Dauerkulturen üblicherweise angepflanzt werden, 
der Mitte des Herbstes beginnt und Mitte des Frühjahrs 
des folgenden Jahres endet; 

7. „Pflanzjahr“ das erste Jahr, in dem die Pflanze nach dem 
Tag, an dem sie endgültig an ihrem Erzeugungsstandort 
eingepflanzt wird, eine vegetative Entwicklung aufweist; 

8. „Alter“ die Zahl der Jahre seit dem Pflanzjahr, das als das 
Jahr 1 gilt; 

9. „Tafelapfelbaum, Tafelbirnbaum und Tafelpfirsichbaum“ 
Apfelbaumanlagen, Birnbaumanlagen und Pfirsichbaum
anlagen, außer den speziell für die industrielle Verarbeitung 
vorgesehenen. Ist es nicht möglich, die Pflanzungen zu 
erkennen, die für die industrielle Verarbeitung vorgesehen 
sind, so werden die entsprechenden Flächen in diese Kate
gorie einbezogen; 

10. „Reben für andere Zwecke“ die gesamte Rebfläche, die in 
die Weinbaukartei gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 436/2009 der Kommission vom 26. Mai 2009 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 
479/2008 des Rates hinsichtlich der Weinbaukartei, der 
obligatorischen Meldungen und der Sammlung von Infor
mationen zur Überwachung des Marktes, der Begleitdoku

mente für die Beförderung von Weinbauerzeugnissen und 
der Ein- und Ausgangsbücher im Weinsektor ( 2 ) einzubezie
hen ist; 

11. „Trauben mit doppeltem Verwendungszweck“ Trauben aus 
Rebsorten, die in der von den Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 120a Absatz 2 bis Absatz 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine 
gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Son
dervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeug
nisse (Verordnung über die einheitliche GMO) ( 3 ) erstellten 
Klassifizierung der Rebsorten geführt werden und die für 
dieselbe Verwaltungseinheit sowohl als Keltertraubensorten 
als auch, je nach Fall, als Tafeltraubensorten, zum Trocknen 
bestimmte Sorten oder Sorten für die Herstellung von 
Branntwein aus Wein erzeugt werden; 

12. „vergesellschaftete Kulturen“ die gleichzeitige Bepflanzung 
einer Bodenparzelle mit verschiedenen Kulturen. 

Artikel 3 

Erfassungsbereich 

(1) Die Statistiken, die für die in Artikel 1 Absatz 1 Buch
staben a bis l aufgeführten Dauerkulturen vorzulegen sind, müs
sen für mindestens 95 % der gesamten Anbaufläche, deren Er
zeugung vollständig oder hauptsächlich für den Markt der je
weiligen Dauerkultur in jedem Mitgliedstaat bestimmt ist, reprä
sentativ sein. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 können die Mitgliedstaaten 
Betriebe ausschließen, die die Mindestgrenze von 0,2 ha für jede 
Dauerkultur nicht erreichen und vollständig oder hauptsächlich 
für den Markt in jedem Mitgliedstaat produzieren. Macht die 
von solchen Betrieben eingenommene Fläche weniger als 5 % 
der gesamten Anbaufläche der einzelnen Kultur aus, so können 
die Mitgliedstaaten die Mindestgrenze hinaufsetzen, sofern dies 
nicht zum Ausschluss von mehr als weiteren 5 % der gesamten 
Anbaufläche der einzelnen Kultur führt. 

(3) Die Fläche der vergesellschafteten Kulturen wird zwischen 
den verschiedenen Kulturen im Verhältnis der von ihnen einge
nommenen Bodenfläche verteilt. 

(4) Die Statistiken für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe m 
dieser Verordnung aufgeführte Dauerkultur werden anhand der 
verfügbaren Daten aus der Weinbaukartei übermittelt, die ge
mäß Artikel 185a der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 für alle 
in diese Kartei einbezogenen Betriebe nach Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 436/2009 erstellt wird. 

Artikel 4 

Datenerhebung 

(1) Außer in den Fällen, in denen von der in Artikel 1 Absatz 
2 genannten Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, erstellen die 
Mitgliedstaaten mit einer Anbaufläche von mindestens 1 000 ha 
für jede in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis l aufgeführte 
Dauerkultur im Jahr 2012 und anschließend alle fünf Jahre die 
Daten gemäß Anhang I.
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(2) Die Mitgliedstaaten mit einer Anbaufläche von mindes
tens 500 ha für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe m auf
geführte Dauerkultur erstellen im Jahr 2015 und anschließend 
alle fünf Jahre die Daten gemäß Anhang II. 

(3) Um den wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen 
Rechnung zu tragen, wird der Kommission die Befugnis über
tragen, gemäß Artikel 11 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 
Änderungen vorzunehmen: 

— an der Untergliederung der Arten nach Gruppen, Dichteklas
sen und Altersklassen gemäß Anhang I und 

— an den Variablen/Merkmalen, an den Größenklassen, am 
Grad der Spezialisierung und an den Rebsorten gemäß An
hang II, 

mit Ausnahme hinsichtlich des fakultativen Charakters der ver
langten Informationen. 

Bei der Wahrnehmung dieser Befugnisse stellt die Kommission 
sicher, dass die delegierten Rechtsakte für die Mitgliedstaaten 
und die Berichtspflichtigen keinen erheblichen zusätzlichen Ver
waltungsaufwand bedeuten. 

Artikel 5 

Bezugsjahr 

(1) Das erste Bezugsjahr für die Daten gemäß Anhang I im 
Hinblick auf die Statistiken über die in Artikel 1 Absatz 1 
Buchstaben a bis l aufgeführten Dauerkulturen ist 2012. 

(2) Das erste Bezugsjahr für die Daten gemäß Anhang II im 
Hinblick auf die Statistiken über die in Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe m aufgeführte Dauerkultur ist 2015. 

(3) Die gelieferten Statistiken über Dauerkulturen beziehen 
sich auf die Anbaufläche nach dem üblichen Pflanzzeitraum. 

Artikel 6 

Genauigkeitsanforderungen 

(1) Die Mitgliedstaaten, die Stichprobenerhebungen zur Er
stellung von Statistiken über Dauerkulturen durchführen, ergrei
fen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass 
der Variationskoeffizient der Daten auf nationaler Ebene für die 
Anbaufläche jeder einzelnen in Artikel 1 Absatz 1 aufgeführten 
Kultur nicht über 3 % liegt. 

(2) Mitgliedstaaten, die beschließen, andere Quellen statisti
scher Informationen als Erhebungen zu nutzen, stellen sicher, 
dass die hierbei gewonnenen Daten von mindestens gleicher 
Qualität wie die aus statistischen Erhebungen gewonnenen In
formationen sind. 

(3) Mitgliedstaaten, die beschließen, für Statistiken über die in 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis l aufgeführten Dauerkul
turen Verwaltungsdatenquellen zu nutzen, unterrichten die 
Kommission vorab und übermitteln Einzelheiten zu der ange
wandten Methode und der Qualität der von der Verwaltungs
datenquelle erhaltenen Daten. 

Artikel 7 

Regionalstatistik 

(1) Die Daten zu Statistiken über die in Artikel 1 Absatz 1 
Buchstaben a bis l dieser Verordnung aufgeführten und in An
hang I dieser Verordnung genauer spezifizierten Dauerkulturen 
sind nach NUTS-1-Gebietseinheiten gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1059/2003 untergliedert, es sei denn, es ist eine weniger 
detaillierte Untergliederung in Anhang I der vorliegenden Ver
ordnung vorgeschrieben. 

(2) Die Daten zu Statistiken über die in Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe m dieser Verordnung aufgeführten und in Anhang II 
dieser Verordnung genauer spezifizierten Dauerkulturen sind 
nach NUTS-2-Gebietseinheiten gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1059/2003 untergliedert, es sei denn, es ist eine weniger 
detaillierte Untergliederung in Anhang II der vorliegenden Ver
ordnung vorgeschrieben. 

Artikel 8 

Übermittlung an die Kommission 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Euros
tat) die in den Anhängen I und II aufgeführten Daten bis zum 
30. September des auf den Bezugszeitraum folgenden Jahres. 

(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte hin
sichtlich des geeigneten technischen Formats für die Übermitt
lung der in den Anhängen I und II genannten Daten. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 12 Ab
satz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 9 

Bericht über die Methodik und die Qualität 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung sind auf die zu über
mittelnden Daten die Qualitätskriterien anzuwenden, die in 
Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 ge
nannt werden. 

(2) Bis zum 30. September 2013 und anschließend alle fünf 
Jahre übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission (Eurostat) 
für die Statistiken über die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a 
bis l dieser Verordnung aufgeführten Dauerkulturen Berichte 
über die Qualität der übermittelten Daten und die angewandten 
Methoden. 

(3) Bis zum 30. September 2016 und anschließend alle fünf 
Jahre übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission (Eurostat) 
für die Statistiken über die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe m 
dieser Verordnung aufgeführte Dauerkultur Berichte über die 
Qualität der übermittelten Daten und die angewandten Metho
den. 

(4) In den Berichten wird Folgendes beschrieben: 

a) die Durchführung der von dieser Verordnung erfassten Er
hebungen und die angewandte Methodik, 

b) der Genauigkeitsgrad und der Erfassungsbereich, die bei den 
in dieser Verordnung genannten Stichprobenerhebungen er
reicht werden, und
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c) die Qualität der verwendeten Quellen, bei denen es sich nicht 
um Erhebungen handelt, 

wobei die Qualitätskriterien gemäß Absatz 1 angewandt wer
den. 

(5) Die Mitgliedstaaten informieren die Kommission über 
jede Änderung der Methodik und jede sonstige Änderung, die 
erheblichen Einfluss auf die Statistiken über Dauerkulturen ha
ben könnte, spätestens drei Monate, bevor diese Änderung in 
Kraft tritt. 

(6) Der Grundsatz, dass zusätzliche Kosten und Belastungen 
innerhalb vernünftiger Grenzen bleiben müssen, wird berück
sichtigt. 

Artikel 10 

Ausnahmeregelung 

(1) Erfordert die Anwendung dieser Verordnung auf die na
tionalen statistischen Systeme eines Mitgliedstaats größere An
passungen und verursacht sie wahrscheinlich erhebliche prakti
sche Probleme im Zusammenhang mit den in Artikel 1 Absatz 
1 Buchstaben a bis l aufgeführten Dauerkulturen, so kann die 
Kommission Durchführungsrechtsakte erlassen, die diesem Mit
gliedstaat bis zum 31. Dezember 2012 eine Ausnahmeregelung 
gewähren. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 
in Artikel 12 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 stellt ein Mitgliedstaat bei 
der Kommission bis spätestens 1. Februar 2012 einen ord
nungsgemäß begründeten Antrag. 

(3) Die Mitgliedstaaten, denen eine Ausnahmeregelung ge
währt wird, wenden weiterhin die Richtlinie 2001/109/EG an. 

Artikel 11 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingun
gen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 13 wird der Kommission für 
einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 31. Dezember 2011 
übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 
Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer sol
chen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jewei
ligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 3 und 
Artikel 13 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 
den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er
lässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par
lament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 3 
und Artikel 13 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder 
das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament 
und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert. 

Artikel 12 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ständigen Agrarstatisti
schen Ausschuss, der durch Artikel 1 des Beschlusses 
72/279/EWG des Rates vom 31. Juli 1972 zur Einsetzung eines 
Ständigen Agrarstatistischen Ausschusses ( 1 ) eingesetzt wurde, 
unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt 
Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Artikel 13 

Überprüfung 

Bis zum 31. Dezember 2018 und anschließend alle fünf Jahre 
überprüft die Kommission die Anwendung dieser Verordnung. 
Im Rahmen dieser Überprüfung bewertet die Kommission, ob 
die Erstellung aller in Artikel 4 genannten Daten erforderlich ist. 
Gelangt die Kommission zu der Auffassung, dass einige dieser 
Daten nicht länger erforderlich sind, so ist sie befugt, gemäß 
Artikel 11 delegierte Rechtsakte zur Streichung bestimmter Da
ten aus den Anhängen I und II zu erlassen. 

Artikel 14 

Aufhebung 

Die Verordnung (EWG) Nr. 357/79 und die Richtlinie 
2001/109/EG werden mit Wirkung vom 1. Januar 2012 auf
gehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung und die auf
gehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 
Verordnung 

Artikel 15 

Übergangsbestimmungen 

Abweichend von Artikel 14 dieser Verordnung bleibt die Richt
linie 2001/109/EG unter den in Artikel 10 dieser Verordnung 
vorgesehenen Bedingungen anwendbar. 

Artikel 16 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2012.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 13. Dezember 2011. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
M. SZPUNAR
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ANHANG I 

Statistische Daten über Obst- und Olivenanlagen 

1. Untergliederung der Arten nach „Gruppen“ 

Arten Untergliederung 

Tafelapfelbäume Gruppe Boskoop rouge 

Gruppe Braeburn 

Gruppe Cox Orange 

Gruppe Cripps Pink 

Gruppe Elstar 

Gruppe Fuji 

Gruppe Gala 

Gruppe Golden Delicious 

Gruppe Granny Smith 

Gruppe Idared 

Gruppe Jonagold/Jonagored 

Gruppe Morgenduft 

Gruppe Red Delicious 

Gruppe Reinette Blanche du Canada 

Gruppe Shampion 

Gruppe Lobo 

Gruppe Pinova 

Andere 

Bäume mit Äpfeln für die industrielle Verarbeitung (fakultativ) 

Tafelbirnbäume Gruppe Conference 

Gruppe William 

Gruppe Abate 

Gruppe Rocha 

Gruppe Coscia-Ercolini 

Gruppe Guyot 

Gruppe Blanquilla 

Gruppe Decana 

Gruppe Kaiser 

Andere
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Arten Untergliederung 

Bäume mit Birnen für die industrielle Verarbeitung (fakultativ) 

Tafelpfirsichbäume Andere Pfirsiche als 
Nektarinen und Pfirsi
che zur Verarbeitung 

Gelbfleischig Sehr früh: Ernte bis 15. Juni 

Früh: Ernte zwischen dem 16. Juni und dem 15. 
Juli 

Mittel: Ernte zwischen dem 16. Juli und dem 15. 
August 

Spät: Ernte nach dem 15. August 

Weißfleischig Sehr früh: Ernte bis 15. Juni 

Früh: Ernte zwischen dem 16. Juni und dem 15. 
Juli 

Mittel: Ernte zwischen dem 16. Juli und dem 15. 
August 

Spät: Ernte nach dem 15. August 

Doughnut-Pfirsich 

Nektarinen Gelbfleischig Sehr früh: Ernte bis 15. Juni 

Früh: Ernte zwischen dem 16. Juni und dem 15. 
Juli 

Mittel: Ernte zwischen dem 16. Juli und dem 15. 
August 

Spät: Ernte nach dem 15. August 

Weißfleischig Sehr früh: Ernte bis 15. Juni 

Früh: Ernte zwischen dem 16. Juni und dem 15. 
Juli 

Mittel: Ernte zwischen dem 16. Juli und dem 15. 
August 

Spät: Ernte nach dem 15. August 

Bäume mit Pfirsichen für die industrielle Verarbeitung (einschließlich Gruppe der Pavie) (fakultativ) 

Aprikosen-/Marillenbäume Sehr früh: Ernte bis 31. Mai 

Früh: Ernte zwischen dem 1. und dem 30. Juni 

Mittel: Ernte zwischen dem 1. und dem 31. Juli 

Spät: Ernte nach dem 1. August
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Arten Untergliederung 

Apfelsinen-/Orangenbäume Navel Früh: Ernte zwischen Oktober und Januar 

Mittel: Ernte zwischen Dezember und März 

Spät: Ernte zwischen Januar und Mai 

Blond-Orangen Früh: Ernte zwischen Dezember und März 

Spät: Ernte zwischen März und Mai 

Blutorangen 

Andere 

Bäume mit kleinen Zitrusfrüchten Satsumas Extra frühe Satsumas: Ernte zwischen September 
und November 

Andere Satsumas: Ernte zwischen Oktober und 
Dezember 

Klementinen Frühe Klementinen: Ernte zwischen September 
und Dezember 

Mittlere Klementinen: Ernte zwischen November 
und Januar 

Späte Klementinen: Ernte zwischen Januar und 
März 

Andere kleine Zitrusfrüchte einschließlich Hybriden 

Zitronenbäume Wintersorten: Ernte zwischen Oktober und April 

Sommersorten: Ernte zwischen Februar und September 

Olivenbäume Für Tafeloliven, für Olivenöl oder für Oliven mit doppeltem Verwen
dungszweck 

Reben für Tafeltrauben (fakultativ) 

Weiß Kernlos 

Normal 

Rot Kernlos 

Normal 

2. Dichteklassen 

Dichteklassen Apfel- und 
Birnbäume 

Pfirsich-, Nektarinen- 
und Aprikosen-/ 
Marillenbäume 

Apfelsinen-/Orangen
bäume, Bäume mit klei
nen Zitrusfrüchten und 

Zitronenbäume 

Olivenbäume Reben für 
Tafeltrauben 

Dichte (Zahl 
der Bäume je 
Hektar) 

1 < 400 < 600 < 250 < 140 < 1 000 

2 400-1 599 600-1 199 250-499 140-399 1 000-1 499 

3 1 600-3 199 ≥ 1 200 500-749 ≥ 400 ≥ 1 500 

4 ≥ 3 200 ≥ 750
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3. Altersklassen 

Altersklassen Apfel- und 
Birnbäume 

Pfirsich-, Nektarinen 
und Aprikosen/ 
Marillenbäume 

Apfelsinen/Orangen
bäume, Bäume mit 

kleinen Zitrusfrüchten 
und Zitronenbäume 

Olivenbäume Reben für 
Tafeltrauben 

Alter (Jahre 
seit dem 
Pflanzjahr) 

1 0-4 0-4 0-4 0-4 0-3 

2 5-14 5-14 5-14 5-11 3-9 

3 15-24 15 und mehr 15-24 12-49 9-19 

4 25 und mehr 25 und mehr 50 und mehr 20 und mehr 

4. Zusammenfassung 

4.1. Fläche nach Alters- und Dichteklassen für jede Art auf nationaler Ebene 

Mitgliedstaat: 

Art: 

Insgesamt Altersklasse 1 Altersklasse 2 Altersklasse 3 Altersklasse 4 

Insgesamt 

Dichteklasse 1 

Dichteklasse 2 

Dichteklasse 3 

Dichteklasse 4 

4.2. Fläche nach Altersklassen und Regionen für jede Art und jede Gruppe (keine Untergliederung nach Dichteklasse) 

Mitgliedstaat: 

Art: 

Gruppe: 

Insgesamt Altersklasse 1 Altersklasse 2 Altersklasse 3 Altersklasse 4 

Insgesamt 

Region (NUTS 1) 

… 

4.3. Fläche nach Dichteklassen und Regionen für jede Art und jede Gruppe (keine Untergliederung nach Altersklasse) 

Mitgliedstaat: 

Art: 

Gruppe: 

Insgesamt Dichteklasse 1 Dichteklasse 2 Dichteklasse 3 Dichteklasse 4 

Insgesamt 

Region (NUTS 1) 

…
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ANHANG II 

Statistische Daten über Rebflächen 

Bedeutung der Abkürzungen: 

— Nr. — Nummer 

— Betr. — Betrieb 

— Ha oder ha — Hektar 

— Rot — rot/rosé 

— Weiß — weiß 

— a. n. k. — anderweitig nicht klassifiziert 

— g. U. — geschützte Ursprungsbezeichnung 

— g. g. A. — geschützte geografische Angabe 

Tabelle 1: Weinbaubetriebe nach Art der Erzeugung ( a ) 

Variablen/Merkmale Zahl der 
Betr. 

Fläche 
(ha) 

Rebfläche insgesamt (im Ertrag stehend/noch 
nicht im Ertrag stehend) 

Insgesamt 

Im Ertrag stehende Rebfläche bestockt mit: Keltertraubensorten 

— darunter: geeignet zur Erzeugung von 
Weinen mit g. U. 

— darunter: geeignet zur Erzeugung von 
Weinen mit g. g. A. 

— darunter: geeignet zur Erzeugung von 
Weinen ohne g. U. oder g. g. A. 

— darunter: „Trauben mit doppeltem Ver
wendungszweck“ 

getrocknete Trauben 

Insgesamt 

Noch nicht im Ertrag stehende Rebfläche be
stockt mit: 

Keltertrauben (einschließlich „Trauben mit 
doppeltem Verwendungszweck“) 

— darunter: geeignet zur Erzeugung von 
Weinen mit g. U. 

— darunter: geeignet zur Erzeugung von 
Weinen mit g. g. A. 

— darunter: geeignet zur Erzeugung von 
Weinen ohne g. U. oder g. g. A. 

— darunter: „Trauben mit doppeltem Ver
wendungszweck“ 

getrocknete Trauben 

Insgesamt 

Reben (im Ertrag stehend/noch nicht im Er
trag stehend) vorgesehen zur Erzeugung von: 

vegetativem Vermehrungsgut der Reben 

anderen Reben anderweitig nicht klassifiziert 
(a. n. k.)
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Tabelle 2: Weinbaubetriebe nach Größenklasse auf nationaler Ebene 

Tabelle 2.1: Weinbaubetriebe nach Größenklassen der gesamten bestockten Rebfläche, gesamte Weinbaufläche 

Größenklassen 
(ha) Zahl der Betr. Fläche 

(ha) 

< 0,10 (*) 

0,10 – < 0,50 

0,50 – < 1 

1 – < 3 

3 – < 5 

5 – < 10 

≥ 10 

(*) Nur für die betroffenen Mitgliedstaaten. 

Tabelle 2.2: Weinbaubetriebe nach Größenklassen der gesamten bestockten Rebfläche, Reben für Keltertrauben 
— insgesamt 

Daten mit derselben Untergliederung wie für Tabelle 2.1. 

Tabelle 2.2.1: Weinbaubetriebe nach Größenklassen der gesamten bestockten Rebfläche, Reben für 
Keltertrauben, die für die Erzeugung von Weinen mit g. U. geeignet sind 

Daten mit derselben Untergliederung wie für Tabelle 2.1. 

Tabelle 2.2.2: Weinbaubetriebe nach Größenklassen der gesamten bestockten Rebfläche, Reben für 
Keltertrauben, die für die Erzeugung von Weinen mit g. g. A. geeignet sind 

Daten mit derselben Untergliederung wie für Tabelle 2.1. 

Tabelle 2.2.3: Weinbaubetriebe nach Größenklassen der gesamten bestockten Rebfläche, Reben für 
Keltertrauben mit „doppeltem Verwendungszweck“ 

Daten mit derselben Untergliederung wie für Tabelle 2.1. 

Tabelle 2.2.4: Weinbaubetriebe nach Größenklassen der gesamten bestockten Rebfläche, Keltertrauben, die für 
die Erzeugung von Weinen ohne g. U. und/oder g. g. A. geeignet sind 

Daten mit derselben Untergliederung wie für Tabelle 2.1. 

Tabelle 2.3: Weinbaubetriebe nach Größenklassen der gesamten bestockten Rebfläche, Reben für Trauben zum 
Trocknen 

Daten mit derselben Untergliederung wie für Tabelle 2.1. 

Tabelle 2.4: Weinbaubetriebe nach Größenklassen der gesamten bestockten Rebfläche, Reben anderweitig nicht 
klassifiziert (a. n. k.) 

Daten mit derselben Untergliederung wie für Tabelle 2.1. 

Tabelle 3: Weinbaubetriebe nach Grad der Spezialisierung und Größenklassen auf nationaler Ebene 

Größenklassen (in Spalte): siehe Zeilen von Tabelle 2 (< 0,1 ha/0,10 - < 0,50 ha/usw.).
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Grad der Spezialisierung 

< 0,10 ha … 

Zahl der Betr. Fläche 
(ha) Zahl der Betr. Fläche 

(ha) 

Betriebe mit Reben 

Betriebe mit Rebflächen, die ausschließlich für die Weinerzeu
gung vorgesehen sind 

— darunter: Betriebe mit Rebflächen, die ausschließlich für 
die Erzeugung von Weinen mit g. U. und/oder g. g. A. 
vorgesehen sind 

— darunter: nur g. U. 

— darunter: nur g. g. A. 

— darunter: g. U. und g. g. A. 

— darunter: Betriebe mit Rebflächen, die ausschließlich für 
die Erzeugung von Weinen ohne g. U. und/oder g. g. A. 
vorgesehen sind 

— darunter: Betriebe mit Rebflächen, die für die Erzeugung 
von verschiedenen Arten von Weinen vorgesehen sind 

Betriebe mit Rebflächen, die ausschließlich für die Erzeugung 
von getrockneten Trauben vorgesehen sind 

Betriebe mit anderen Rebflächen 

Betriebe mit Rebflächen, die für verschiedene Arten der Er
zeugung vorgesehen sind 

Tabelle 4: Wichtigste Rebsorten ( a ) 

Untergliederte Daten sind nur zu erstellen, wenn die Gesamtanbaufläche der Sorte mindestens 500 ha beträgt. 

In den Tabellen sind die Sorten anzugeben, die in der Liste der wichtigsten Sorten und der entsprechenden Flächen 
enthalten sind, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 555/2008 der Kommission vom 27. Juni 2008 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates über die gemeinsame Marktorganisation für Wein hinsicht
lich der Stützungsprogramme, des Handels mit Drittländern, des Produktionspotenzials und der Kontrollen im Weinsek
tor ( 1 ) (Anhang XIII, Tabelle 16) mitgeteilt werden. 

Heranzuziehende Altersklassen 

< 3 Jahre 

3-9 Jahre 

10-29 Jahre 

≥ 30 Jahre 

Wichtigste Keltertraubensorten nach Altersklassen 

Rebsorte 

< 3 Jahre … 

Zahl der Betr. Fläche 
(ha) Zahl der Betr. Fläche 

(ha) 

Betriebe mit Reben 

1. darunter: rote Sorten, insgesamt 

1.1. darunter: Sorte 1 

1.2. darunter: Sorte 2
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Rebsorte 

< 3 Jahre … 

Zahl der Betr. Fläche 
(ha) Zahl der Betr. Fläche 

(ha) 

1.3. darunter: Sorte … 

… 

1.N. darunter: andere rote gemischte Sorten 

2. darunter: weiße Sorten, insgesamt 

2.1. darunter: Sorte 1 

2.2. darunter: Sorte 2 

2.3. darunter: Sorte … 

… 

2.N. darunter: andere weiße gemischte Sorten 

3. darunter: verschiedene Farbsorten, insgesamt 

3.1. darunter: Sorte 1 

3.2. darunter: Sorte 2 

3.3. darunter: Sorte … 

… 

3.N. darunter: andere gemischte Sorten mit anderen ge
mischten Farben 

4. darunter: Sorten ohne spezifizierte Farbe

DE L 347/20 Amtsblatt der Europäischen Union 30.12.2011



VERORDNUNG (EU) Nr. 1338/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 13. Dezember 2011 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1934/2006 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments 
für die Zusammenarbeit mit industrialisierten Ländern und Gebieten sowie mit anderen Ländern 

und Gebieten mit hohem Einkommen 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 207 Absatz 2 und Artikel 209 
Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, aufgrund des 
vom Vermittlungsausschuss am 31. Oktober 2011 gebilligten 
gemeinsamen Entwurfs ( 1 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Seit dem Jahr 2007 hat die Gemeinschaft ihre geografisch 
ausgerichtete Zusammenarbeit mit den Entwicklungslän
dern in Asien, Zentralasien und Lateinamerika, mit Irak, 
Iran und Jemen sowie mit Südafrika im Rahmen der 
Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur 
Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Ent
wicklungszusammenarbeit ( 2 ) rationalisiert. 

(2) Das wichtigste und übergeordnete Ziel der Verordnung 
(EG) Nr. 1905/2006 ist die Beseitigung der Armut durch 
die Verfolgung der Millenniums-Entwicklungsziele. Zu
dem ist der in jener Verordnung festgelegte Anwendungs
bereich der Zusammenarbeit mit den Entwicklungslän
dern und in Entwicklung befindlichen Gebieten und Re
gionen, die im Rahmen geografisch ausgerichteter Pro
gramme erfolgt, grundsätzlich auf Finanzierungsmaßnah
men beschränkt, die den Kriterien genügen, die der Ent
wicklungshilfeausschuss der Organisation für wirtschaftli
che Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD/DAC“) für 
die öffentliche Entwicklungshilfe („ODA-Kriterien“) auf
gestellt hat. 

(3) Es liegt im Interesse der Union, die Beziehungen zu den 
betreffenden Entwicklungsländern weiter zu vertiefen, die 
in multilateralen Gremien und bei der Global Governance 
wichtige bilaterale Partner und Akteure sind. Die Union 
hat ein strategisches Interesse an der Förderung diversifi
zierter Beziehungen mit diesen Ländern, vor allem an 
einem Austausch im Wirtschafts-, Handels-, Hochschul-, 
Geschäfts- und Wissenschaftsbereich. Sie benötigt daher 
ein Instrument zur Finanzierung solcher Maßnahmen, die 
grundsätzlich keine öffentliche Entwicklungshilfe gemäß 

den ODA-Kriterien darstellen, die aber entscheidende Be
deutung für die Festigung der Beziehungen haben sowie 
einen wichtigen Beitrag zum Fortschritt in den betreffen
den Entwicklungsländern leisten. 

(4) Zu diesem Zweck wurden durch die Haushaltsverfahren 
2007 und 2008 vier Vorbereitende Maßnahmen einge
führt, um eine solche verstärkte Zusammenarbeit im Ein
klang mit Artikel 49 Absatz 6 Buchstabe b der Verord
nung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 
25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Ge
samthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften ( 3 ) 
einzuleiten. Diese vier Vorbereitenden Maßnahmen sind: 
Austausch mit Indien im Bereich der gewerblichen Wirt
schaft und im Wissenschaftsbereich; Austausch mit China 
im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Wissen
schaftsbereich; Zusammenarbeit mit Ländern der mitt
leren Einkommensgruppe in Asien; und Zusammenarbeit 
mit Ländern der mittleren Einkommensgruppe in Latein
amerika. Nach dem genannten Artikel muss das Recht
setzungsverfahren hinsichtlich der Vorbereitenden Maß
nahmen vor Ablauf des dritten Haushaltsjahrs abge
schlossen werden. 

(5) Die Zielsetzungen und Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 1934/2006 des Rates ( 4 ) sind geeignet, um 
eine solche verstärkte Zusammenarbeit mit Ländern, die 
unter die Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 fallen, zu ver
wirklichen. Zu diesem Zweck ist es erforderlich, den geo
grafischen Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 
1934/2006 auszuweiten und einen Finanzrahmen für die 
Zusammenarbeit mit den genannten Entwicklungsländern 
vorzusehen. 

(6) Mit der Ausweitung des geografischen Anwendungs
bereichs der Verordnung (EG) Nr. 1934/2006 werden 
die betreffenden Entwicklungsländer Gegenstand zweier 
unterschiedlicher außenpolitischer Finanzierungsinstru
mente. Es sollte sichergestellt werden, dass diese beiden 
Finanzierungsinstrumente strikt voneinander getrennt 
bleiben. Innerhalb der Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 
werden solche Maßnahmen finanziert, die den Kriterien 
für die öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) genügen, wo
hingegen durch die Verordnung (EG) Nr. 1934/2006 aus
schließlich solche finanziert werden, die diesen Kriterien 
grundsätzlich nicht genügen. Darüber hinaus sollte ge
währleistet werden, dass die bisher von der Verordnung 
(EG) Nr. 1934/2006 erfassten Länder — industrialisierte 
Länder und Gebiete sowie andere Länder und Gebiete mit 
hohem Einkommen — mit der Ausweitung des geogra
fischen Anwendungsbereichs der Verordnung nicht 
schlechter gestellt werden, insbesondere nicht in finan
zieller Hinsicht.
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( 4 ) ABl. L 405 vom 30.12.2006, S. 41.



(7) Da die Wirtschaftskrise in der gesamten Union zu einer 
extrem angespannten Haushaltslage geführt hat und die 
vorgeschlagene Ausweitung Länder betrifft, die teilweise 
eine ähnliche Wettbewerbsfähigkeit wie die Union auf
weisen und einen durchschnittlichen Lebensstandard er
reicht haben, der dem bestimmter Mitgliedstaaten nahe 
kommt, sollte die Zusammenarbeit seitens der Union die 
Anstrengungen berücksichtigen, die von den begünstig
ten Ländern unternommen werden, um die internationa
len Abkommen der Internationalen Arbeitsorganisation 
einzuhalten und sich an den globalen Zielen einer Ver
ringerung der Treibhausgasemissionen zu beteiligen. 

(8) Bei der Überprüfung der Durchführung der Finanzie
rungsinstrumente für auswärtige Maßnahmen wurde fest
gestellt, dass die Bestimmungen über den Ausschluss von 
Steuern, Zöllen und sonstigen Abgaben von den förder
fähigen Kosten nicht einheitlich sind. Der Einheitlichkeit 
halber wird vorgeschlagen, diese Bestimmungen mit de
nen anderer Instrumente in Einklang zu bringen. 

(9) Die Verordnung (EG) Nr. 1934/2006 sollte daher ent
sprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 1934/2006 

Die Verordnung (EG) Nr. 1934/2006 wird wie folgt geändert: 

1. Der Titel der Verordnung erhält folgende Fassung: 

„Verordnung (EG) Nr. 1934/2006 des Rates vom 
21. Dezember 2006 zur Schaffung eines Finanzie
rungsinstruments für die Zusammenarbeit mit indus
trialisierten Ländern und Gebieten sowie mit anderen 
Ländern und Gebieten mit hohem Einkommen und — 
bei Aktivitäten außerhalb der öffentlichen Entwick
lungshilfe — mit unter die Verordnung (EG) Nr. 
1905/2006 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes fallenden Entwicklungsländern“. 

2. Die Artikel 1 bis 4 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 1 

Ziel 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung sind ‚industriali
sierte Länder und Gebiete und andere Länder und Gebiete 
mit hohem Einkommen‘ die Länder und Gebiete, die in 
Anhang I dieser Verordnung aufgeführt sind, und ‚Entwick
lungsländer‘ die Länder, die unter die Verordnung (EG) Nr. 
1905/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2006 zur Schaffung eines Finanzie
rungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit (*) 
fallen und in Anhang II der vorliegenden Verordnung auf
geführt sind. Sie werden nachstehend zusammen als ‚Part
nerländer‘ bezeichnet. 

Mit der Finanzierung durch die Union wird nach dieser 
Verordnung die wirtschaftliche, finanzielle, technische, kul
turelle und akademische Zusammenarbeit mit Partnerlän
dern in den in Artikel 4 aufgeführten Bereichen im Rah
men der Zuständigkeit der Union unterstützt. Diese Ver
ordnung dient als Grundlage für die Finanzierung von 
Maßnahmen, die grundsätzlich nicht den Kriterien für die 
öffentliche Entwicklungshilfe (‚ODA-Kriterien‘) genügen, 
die der Entwicklungshilfeausschuss der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (‚OECD/ 
DAC‘) aufgestellt hat. 

(2) Vorrangiges Ziel der Zusammenarbeit mit Partner
ländern ist es, durch spezifische Maßnahmen die Beziehun
gen zu ihnen zu stärken und auf bilateraler, regionaler 
oder multilateraler Ebene weiter auszubauen, um güns
tigere und transparentere Rahmenbedingungen für die 
Fortentwicklung der Beziehungen zwischen der Union 
und ihren Partnerländern im Einklang mit den in den Ver
trägen verankerten Grundsätzen für außenpolitische Maß
nahmen der Union zu schaffen. Dies bezieht sich unter 
anderem auf die Förderung der Demokratie, die Achtung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Rechtsstaatlich
keit sowie die Förderung menschenwürdiger Arbeit und 
verantwortungsvoller Staatsführung, und den Umwelt
schutz, um zu Fortschritt und zu nachhaltigen Entwick
lungsprozessen in den Partnerländern beizutragen. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Beziehun
gen zu den Partnerländern zu entwickeln, um den Dialog 
und die Annäherung auszubauen und ähnliche politische, 
wirtschaftliche und institutionelle Strukturen und Werte 
gemeinsam zu vertreten und zu fördern. Die Union strebt 
außerdem eine Verstärkung der Zusammenarbeit und des 
Austausches mit etablierten oder zunehmend wichtigen 
bilateralen Partnern und Akteuren in multilateralen Gre
mien und im Rahmen der Global Governance an. Die 
Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf Partnerländer, 
bei denen die Union ein strategisches Interesse an der För
derung der Beziehungen und der Werte der Union, wie sie 
in den Verträgen festgelegt sind, hat. 

(2) Zur Gewährleistung der Kohärenz und Wirksamkeit 
der Finanzierung der Union und zur Förderung der regio
nalen Zusammenarbeit kann die Kommission allerdings in 
hinreichend begründeten Fällen bei der Annahme der in 
Artikel 6 genannten jährlichen Aktionsprogramme be
schließen, dass nicht in den Anhängen aufgeführte Länder 
in Bezug auf gemäß dieser Verordnung finanzierte Maß
nahmen förderfähig sind, wenn das durchzuführende Pro
jekt oder Programm regionaler oder grenzüberschreitender 
Art ist. Entsprechende Bestimmungen werden in den in 
Artikel 5 genannten mehrjährigen Kooperationsprogram
men vorgesehen. 

(3) Die Kommission ändert die Listen in den Anhängen 
I und II entsprechend den Überprüfungen, die der OECD/ 
DAC regelmäßig für seine Liste der Entwicklungsländer 
vornimmt, und unterrichtet das Europäische Parlament 
und den Rat darüber.

DE L 347/22 Amtsblatt der Europäischen Union 30.12.2011



(4) Wenn Mittel der Union aufgrund dieser Verordnung 
eingesetzt werden, wird gegebenenfalls besonders darauf 
geachtet, dass die begünstigten Partnerländer die Kern
arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) einhalten und sich für die Verringerung der Treib
hausgasemissionen einsetzen. 

(5) Hinsichtlich der in Anhang II dieser Verordnung 
aufgeführten Länder wird streng überprüft, ob politische 
Kohärenz mit den gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1905/2006 und Verordnung (EG) Nr. 1337/2008 des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 
2008 über eine Krisenreaktionsfazilität zur Bewältigung 
des drastischen Anstiegs der Nahrungsmittelpreise in Ent
wicklungsländern (**) finanzierten Maßnahmen besteht. 

Artikel 3 

Allgemeine Grundsätze 

(1) Die Union gründet sich auf die Grundsätze der Frei
heit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte 
und der Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit 
und ist bemüht, durch Dialog und Zusammenarbeit das 
Bekenntnis der Partnerländer zu jenen Grundsätzen zu 
stärken, fortzuentwickeln und zu festigen. 

(2) Bei der Durchführung dieser Verordnung wird gege
benenfalls ein differenzierter Ansatz bei der Gestaltung der 
Zusammenarbeit mit den Partnerländern verfolgt, um ih
ren wirtschaftlichen, politischen und sozialen Gegebenhei
ten sowie den spezifischen Interessen, Strategien und Prio
ritäten der Union Rechnung zu tragen. 

(3) Die im Rahmen dieser Verordnung finanzierten 
Maßnahmen stimmen mit den Bereichen der Zusammen
arbeit, die insbesondere in den Instrumenten, Abkommen, 
Erklärungen und Aktionsplänen zwischen der Union und 
den Partnerländern aufgeführt sind, und den Bereichen, an 
denen die Union ein spezifisches Interesse hat und denen 
sie Priorität einräumt, überein und erstrecken sich auf sie. 

(4) Die Union bemüht sich bei den im Rahmen dieser 
Verordnung finanzierten Maßnahmen um Kohärenz mit 
anderen Gebieten ihres außenpolitischen Handelns und 
mit anderen einschlägigen Bereichen der Unionspolitik, 
insbesondere der Entwicklungszusammenarbeit. Das wird 
bei der Festlegung der Politik, bei der strategischen Planung 
sowie bei der Programmierung und Umsetzung der Maß
nahmen gewährleistet. 

(5) Die im Rahmen dieser Verordnung finanzierten 
Maßnahmen ergänzen die Tätigkeit der Mitgliedstaaten 
und der öffentlichen Stellen der Union auf dem Gebiet 
der Handelsbeziehungen und beim Austausch im Kultur-, 
Hochschul- und Wissenschaftsbereich und bewirken da
durch einen Zusatznutzen. 

(6) Die Kommission informiert das Europäische Par
lament und strebt einen regelmäßigen Meinungsaustausch 
mit diesem an. 

Artikel 4 

Bereiche der Zusammenarbeit 

Die Finanzierung durch die Union unterstützt Maßnahmen 
der Zusammenarbeit gemäß Artikel 1 und steht in Über
einstimmung zu dem Gesamtzweck, dem Anwendungs
bereich, den Zielen und den allgemeinen Grundsätzen die
ser Verordnung. Die Finanzierung durch die Union ist für 
Maßnahmen bestimmt, die grundsätzlich nicht den ODA- 
Kriterien genügen und die auch eine regionale Dimension 
umfassen können, und zwar in folgenden Bereichen der 
Zusammenarbeit: 

1. Förderung der Zusammenarbeit, von Partnerschaften 
und gemeinsamen Projekten zwischen wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen, akademischen und wissenschaftli
chen Akteuren in der Union und in den Partnerländern; 

2. Stimulierung bilateraler Handelsbeziehungen, von In
vestitionsströmen und von Wirtschaftspartnerschaften, 
unter besonderer Berücksichtigung der kleinen und 
mittleren Unternehmen; 

3. Förderung des Dialogs zwischen politischen, wirtschaft
lichen, sozialen und kulturellen Akteuren und Nicht
regierungsorganisationen sonstiger Art in einschlägigen 
Bereichen in der Union und in Partnerländern; 

4. Förderung von Kontakten zwischen Bürgern, von Bil
dungs- und Ausbildungsprogrammen und von geisti
gem Austausch sowie Verbesserung des gegenseitigen 
Verständnisses zwischen Kulturen, insbesondere auf Fa
milienebene, auch durch Maßnahmen, mit denen die 
Beteiligung der Union an Erasmus-Mundus und an Bil
dungsmessen in Europa ermöglicht und verstärkt wird; 

5. Förderung von Kooperationsvorhaben in Bereichen wie 
Forschung, Wissenschaft und Technologie, Sport und 
Kultur, Energie (insbesondere erneuerbare Energie), Ver
kehr, Umwelt (einschließlich Klimawandel), Zoll, Fi
nanzfragen, Rechts- und Menschenrechtsfragen sowie 
sonstigen Bereichen von beiderseitigem Interesse zwi
schen der Union und den Partnerländern; 

6. Verbesserung der Kenntnisse über die Union und des 
Verständnisses der Union sowie Stärkung ihres Öffent
lichkeitsprofils in den Partnerländern; 

7. Unterstützung spezifischer Initiativen einschließlich For
schungsarbeiten, Studien, Pilotprojekten oder gemein
samen Projekten, die Zielen der Zusammenarbeit effi
zient und flexibel dienen sollen, die sich aufgrund der 
Entwicklung der bilateralen Beziehungen der Union zu 
den Partnerländern ergeben, oder mit denen die weitere 
Vertiefung und Erweiterung der bilateralen Beziehungen 
zu ihnen gefördert werden soll. 

___________ 
(*) ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 41. 

(**) ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 62.“
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3. Artikel 5 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

‘(2) Die mehrjährigen Kooperationsprogramme erstre
cken sich jeweils über einen Zeitraum, der die Geltungs
dauer dieser Verordnung nicht überschreitet. Sie enthalten 
die spezifischen Interessen und Prioritäten der Union, die 
allgemeinen Ziele und die erwarteten Ergebnisse. Insbeson
dere im Hinblick auf Erasmus-Mundus wird im Rahmen 
der Programme auf eine möglichst ausgewogene geogra
fische Verteilung geachtet. In ihnen werden ferner die für 
eine Finanzierung durch die Union ausgewählten Bereiche 
festgelegt und der Richtbetrag der Gesamtmittelzuweisung, 
der Mittelzuweisung für die einzelnen vorrangigen Bereiche 
und der Mittelzuweisung pro Partnerland oder Gruppe von 
Partnerländern für den entsprechenden Zeitraum angege
ben. Sofern angebracht, kann dafür eine Spanne angegeben 
werden. Die mehrjährigen Kooperationsprogramme wer
den einer Halbzeitüberprüfung bzw. erforderlichenfalls 
auch Ad-hoc-Überprüfungen unterzogen.“ 

4. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 5a 

Die strategischen Interessen der Union, allgemeinen 
Ziele, vorrangigen Bereiche für eine Finanzierung 
und erwarteten Ergebnisse der Zusammenarbeit mit 
den in Anhang II aufgeführten Ländern 

Den mehrjährigen Kooperationsprogrammen nach 
Artikel 5 mit den in Anhang II aufgeführten Partnerlän
dern liegen die folgenden allgemeinen Ziele, vorrangigen 
Finanzierungsbereiche und erwarteten Ergebnisse zu
grunde: 

1. Öffentliche Diplomatie und Informationskampagnen, 
die zum Ziel haben, 

— eine breite Kenntnis und Außenwirkung der Union 
zu fördern; 

— die Ansichten der Union zu wichtigen politischen 
Themen und die Werte der Union Demokratie, 
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
besser bekannt zu machen; 

— Reflexionen und Diskussionen über die Union und 
ihre Politiken sowie über die Beziehungen der 
Union zu den in Anhang II aufgeführten Partner
ländern anzuregen; 

— neue Ansätze zu erarbeiten, mit denen positive, er
gebnisorientierte Beziehungen zu Ländern, in denen 
eine geringe oder keine Kenntnis über die Union 
besteht, dynamisch weiterentwickelt werden. 

Die Maßnahmen zur Unterstützung dieser Ziele sollten 
zu einer besseren Wahrnehmung und einem verbesser
ten gegenseitigen Verständnis der Union und der in 
Anhang II aufgeführten Partnerländer führen, mit den 
anschließenden positiven Auswirkungen auf das wirt
schaftliche und politische Verhältnis der Union zu ihren 
Partnern. 

2. Wirtschaftspartnerschaft und Unternehmenszusammen
arbeit, die zum Ziel haben, 

— den Marktzugang für Unternehmen aus der Union 
zu erleichtern, insbesondere über Programme zu 
deren Unterstützung (einschließlich einer passenden 
regulatorischen Unterstützung in Bezug auf Han
delsschranken), die sich auf die Erfahrungen mit 
den langjährigen Programmen für die Unterneh
menszusammenarbeit stützen. 

Diese Programme sollten, wann immer möglich, beste
hende Unterstützungsmaßnahmen ergänzen. Diese Pro
gramme sollten konkrete Möglichkeiten im Hinblick auf 
eine verbesserte gewerbliche und wissenschaftliche Zu
sammenarbeit, vermehrte Umsätze und Investitionen in 
Zielbereichen und größere Handelsströme zu den in 
Anhang II aufgeführten Partnerländern bieten. 

Diese Anstrengungen stehen mit der umfassenderen 
Strategie der Kommission zur Entwicklung der Wett
bewerbsfähigkeit der Union auf den globalen Märkten 
sowie anderen Politiken der Union gegenüber bestimm
ten Regionen und Ländern im Einklang und ergänzen 
diese jeweils. 

Die Ressourcen werden auf Länder konzentriert, in de
nen durch Maßnahmen die Beteiligung von Unterneh
men aus der Union erhöht werden kann. Kleine und 
mittlere Unternehmen aus der Union, die Zugang zu 
den Märkten in Asien, Lateinamerika, im Nahen Osten 
und in Südafrika anstreben, bilden einen wichtigen 
Schwerpunkt. Soweit angebracht, werden die Ressour
cen auf Länder konzentriert, die die Kernarbeitsnormen 
der ILO einhalten und die einen Beitrag zu den globa
len Anstrengungen zur weiteren Verringerung der 
Treibhausgasemissionen leisten. 

3. Kontakte zwischen Bürgern, die zum Ziel haben, 

— qualitativ hochwertige Partnerschaften zwischen 
Hochschuleinrichtungen in der Union und in Dritt
ländern als Basis für strukturierte Zusammenarbeit, 
Austausch und Mobilität auf allen Ebenen der 
Hochschulbildung (Aktion 2 — AKTIONSBEREICH 
2: Partnerschaften mit Ländern und Gebieten, die 
von dem Instrument für die Zusammenarbeit mit 
Industrieländern erfasst werden) im Rahmen der 
Aktion 2 von Erasmus Mundus II zu unterstützen; 

— Stipendien im Rahmen der Aktion 2 von Erasmus 
Mundus, die aus dem Finanzierungsinstrument für 
die Entwicklungszusammenarbeit (Aktion 2 — AK
TIONSBEREICH 1: Partnerschaften mit Ländern, die 
von dem Europäischen Nachbarschafts- und Part
nerschaftsinstrument, dem Finanzierungsinstrument 
für die Entwicklungszusammenarbeit, dem Europäi
schen Entwicklungsfonds und dem Instrument für 
Heranführungshilfe erfasst werden (früher Kom
ponente ‚Externe Zusammenarbeit‘)) finanziert wer
den, zu ergänzen, indem die Mobilität von Studie
renden und Hochschullehrern aus der Union in 
Drittländer unterstützt wird;
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— gemeinsam mit der Zivilgesellschaft im weitesten 
Sinne ein besseres Verständnis der Union als sol
cher, ihrer Standpunkte zu globalen Themen und 
von wirtschaftlichen, sozialen und politischen Inte
grationsprozessen zu fördern und so die förmlichen 
Beziehungen der Union zu Regierungen zu ergän
zen; 

— die Zusammenarbeit, Partnerschaften und gemein
same Projekte zwischen wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen, akademischen und wissenschaftlichen 
Akteuren in der Union und in den Partnerländern 
zu fördern. 

Diese Aktivitäten sollten dazu beitragen, einen gegenseiti
gen Nutzen aus der Zusammenarbeit in den Bereichen 
Bildung, Kultur und Zivilgesellschaft zu ziehen. Dies er
folgt durch Verbesserungen der Qualität der angebotenen 
Bildungsmaßnahmen und mittels der Bewältigung der ge
genseitigen Herausforderungen bei der Entwicklung einer 
wissensbasierten Gesellschaft. Die durchgeführten Tätigkei
ten sollten mit Hilfe des Austauschs von Wissenschaftlern 
und Berufsangehörigen insbesondere mit Partnerländern, 
deren Systeme der Hochschulbildung denen der Union 
vergleichbar sind, einen zusätzlichen Nutzen für die gegen
seitige Stimulierung von Ideen, Wissen und Ergebnissen 
der Forschung und Technik erbringen.“ 

5. Artikel 6 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Kommission nimmt auf der Grundlage der in 
Artikel 5 genannten mehrjährigen Kooperationspro
gramme jährliche Aktionsprogramme an und übermittelt 
diese gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem 
Rat.“ 

6. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Der erste Absatz wird Absatz 1. 

b) In Absatz 1 erhalten die Buchstaben e und f folgende 
Fassung: 

„e) gemeinsame Einrichtungen von Partnerländern und 
-regionen und der Union; 

f) die Organe und Einrichtungen der Union, sofern sie 
flankierende Maßnahmen im Sinne des Artikels 9 
durchführen;“. 

c) Folgende Absätze werden angefügt: 

„(2) Maßnahmen, die unter die Verordnung (EG) Nr. 
1257/96 des Rates vom 20. Juni 1996 über die huma
nitäre Hilfe (*), die Verordnung (EG) Nr. 1717/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. November 2006 zur Schaffung eines Instruments 
für Stabilität (**) oder die Verordnung (EG) Nr. 
1905/2006 fallen und aufgrund der genannten Verord
nungen gefördert werden können, werden nicht auf
grund dieser Verordnung finanziert. 

(3) Die auf der Grundlage dieser Verordnung ge
währten Unionsmittel dürfen nicht zur Beschaffung 

von Waffen oder Munition oder für Tätigkeiten mit 
militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen 
verwendet werden. 

___________ 
(*) ABl. L 163 vom 2.7.1996, S. 1. 

(**) ABl. L 327 vom 24.11.2006, S. 1.“ 

7. Artikel 8 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Finanzierung durch die Union darf grundsätz
lich nicht dazu verwendet werden, um in den Partnerlän
dern Steuern, Zölle oder sonstige Abgaben zu begleichen.“ 

8. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Finanzierung durch die Union kann die Kos
ten von Maßnahmen zur Vorbereitung, Überwachung, 
Kontrolle, Rechnungsprüfung und Evaluierung, die für 
die Durchführung dieser Verordnung und die Verwirk
lichung ihrer Ziele unmittelbar erforderlich sind, sowie 
sonstige Ausgaben für administrative und technische 
Unterstützung abdecken, die der Kommission ein
schließlich ihrer Delegationen in den Partnerländern 
bei der Verwaltung der nach dieser Verordnung finan
zierten Maßnahmen entstehen können.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Kommission nimmt die nicht unter die 
mehrjährigen Kooperationsprogramme fallenden flan
kierenden Maßnahmen an und übermittelt sie gleich
zeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.“ 

9. Artikel 12 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Schutz der finanziellen Interessen der Union“. 

b) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Alle auf der Grundlage der vorliegenden Verord
nung getroffenen Vereinbarungen enthalten Bestim
mungen zum Schutz der finanziellen Interessen der 
Union, insbesondere in Bezug auf Unregelmäßigkeiten, 
Betrug, Korruption und sonstige rechtswidrige Hand
lungen, im Einklang mit der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften (*), mit der Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 be
treffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort 
durch die Kommission zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug 
und anderen Unregelmäßigkeiten (**) und mit der Ver
ordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 25. Mai 1999 über die 
Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugs
bekämpfung (OLAF) (***).
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(2) In den Vereinbarungen wird der Kommission 
und dem Rechnungshof ausdrücklich die Befugnis ein
geräumt, bei allen Auftragnehmern und Unterauftrag
nehmern, die Unionsmittel erhalten haben, Rechnungs
prüfungen durchzuführen, bei denen es sich unter an
derem um Rechnungsprüfungen anhand von Unterla
gen bzw. um Rechnungsprüfungen vor Ort handeln 
kann. Ferner wird die Kommission in diesen Verein
barungen ausdrücklich zur Durchführung der in der 
Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 vorgesehenen 
Kontrollen und Überprüfungen vor Ort ermächtigt. 

___________ 
(*) ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 1. 

(**) ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2. 
(***) ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 1.“ 

10. Die Artikel 13 und 14 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 13 

Bewertung 

(1) Die Kommission nimmt regelmäßig Evaluierungen 
der im Rahmen dieser Verordnung finanzierten Maßnah
men und Programme vor — falls angebracht oder auf 
Antrag des Europäischen Parlaments oder des Rates mittels 
unabhängiger externer Evaluierungsberichte —, um zu 
überprüfen, ob die entsprechenden Ziele erreicht wurden, 
und um Empfehlungen zur Verbesserung künftiger Maß
nahmen erarbeiten zu können. Die Ergebnisse werden bei 
der Programmgestaltung und der Mittelzuweisung berück
sichtigt. 

(2) Die Kommission übermittelt die in Absatz 1 ge
nannten Evaluierungsberichte dem Europäischen Parlament 
und dem Rat zur Kenntnisnahme. 

(3) Die Kommission bezieht alle einschlägigen Beteilig
ten, einschließlich nichtstaatlicher Akteure, in die Evaluie
rung der Kooperationsmaßnahmenprogramme der Union 
im Sinne dieser Verordnung ein. 

Artikel 14 

Jahresbericht 

Die Kommission prüft, welche Fortschritte bei der Durch
führung der auf der Grundlage dieser Verordnung ergriffe
nen Maßnahmen erzielt wurden, und übermittelt dem Eu
ropäischen Parlament und dem Rat jährlich einen ausführ
lichen Bericht über die Durchführung dieser Verordnung. 
In diesem Bericht werden die Ergebnisse der Durchführung 
des Haushaltsplans und alle finanzierten Maßnahmen und 
Programme und, soweit möglich, die wichtigsten Ergeb
nisse und Auswirkungen der Kooperationsmaßnahmen 
und -programme dargelegt.“ 

11. Artikel 16 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 16 

Finanzbestimmungen 

Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag für die 
Durchführung dieser Verordnung beläuft sich für den Zeit
raum 2007 bis 2013 für die in Anhang I aufgeführten 
Länder auf 172 Mio. EUR und für die in Anhang II auf
geführten Länder auf 176 Mio. EUR. Die jährlich zugewie
senen Mittel werden von der Haushaltsbehörde in den 
Grenzen des Finanzrahmens genehmigt.“ 

12. Im Anhang erhält die Überschrift folgende Fassung: 

„ANHANG I 

Liste der von dieser Verordnung erfassten industriali
sierten Länder und Gebiete sowie anderen Länder und 
Gebiete mit hohem Einkommen“. 

13. Die neuen Anhänge II und III, die im Anhang der vor
liegenden Verordnung wiedergegeben sind, werden ange
fügt. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 13. Dezember 2011. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
M. SZPUNAR
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ANHANG 

‘ANHANG II 

Liste der von dieser Verordnung erfassten Entwicklungsländer 

Lateinamerika 

1. Argentinien 

2. Bolivien 

3. Brasilien 

4. Chile 

5. Kolumbien 

6. Costa Rica 

7. Kuba 

8. Ecuador 

9. El Salvador 

10. Guatemala 

11. Honduras 

12. Mexiko 

13. Nicaragua 

14. Panama 

15. Paraguay 

16. Peru 

17. Uruguay 

18. Venezuela 

Asien 

19. Afghanistan 

20. Bangladesch 

21. Bhutan 

22. Birma/Myanmar 

23. Kambodscha 

24. China 

25. Indien 

26. Indonesien 

27. Demokratische Volksrepublik Korea 

28. Laos 

29. Malaysia 

30. Malediven 

31. Mongolei 

32. Nepal
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33. Pakistan 

34. Philippinen 

35. Sri Lanka 

36. Thailand 

37. Vietnam 

Zentralasien 

38. Kasachstan 

39. Kirgisistan 

40. Tadschikistan 

41. Turkmenistan 

42. Usbekistan 

Naher Osten 

43. Iran 

44. Irak 

45. Jemen 

Südafrika 

46. Südafrika 

ANHANG III 

Gesamtmittelzuweisung für die Zusammenarbeit mit den in Anhang II aufgeführten Ländern 

Für den Zeitraum 2011-2013 gilt folgende Mittelzuweisung für die vorrangigen Bereiche der Zusammenarbeit mit den in 
Anhang II aufgeführten Partnerländern: 

Vorrangiger Bereich 

Öffentliche Diplomatie und Informationskampagnen mindestens 5 % 

Förderung von Wirtschaftspartnerschaft und Unternehmenzusammenarbeit mindestens 50 % 

Kontakte zwischen Bürgern mindestens 20 % 

Nicht zugewiesene Reserve und Verwaltungskosten höchstens 10 %“
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ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZU ARTIKEL 16 

Diese Verordnung behandelt die Unterstützung einer Reihe spezifischer nicht unter die öffentliche Entwick
lungshilfe (ODA) fallender Tätigkeiten in Ländern, die durch das Finanzierungsinstrument für die Entwick
lungszusammenarbeit (Verordnung (EG) Nr. 1905/2006) erfasst werden. Die Verordnung soll eine punk
tuelle Lösung für diese Frage bieten. 

Die Kommission bekräftigt, dass die Beseitigung der Armut, einschließlich der Verwirklichung der Millen
niums-Entwicklungsziele, das oberste Ziel ihrer Entwicklungszusammenarbeit ist und nach wie vor eine 
Priorität darstellt. 

Sie weist darauf hin, dass der in Artikel 16 festgelegte Referenzbetrag für die in Anhang II aufgeführten 
Länder durch Rückgriff auf spezifische Haushaltslinien, die für andere als ODA-Tätigkeiten bestimmt sind, 
ausgeführt werden wird. 

Ferner bestätigt die Kommission ihre Absicht, den in Artikel 38 des Finanzierungsinstruments für die 
Entwicklungszusammenarbeit (Verordnung (EG) Nr. 1905/2006) festgelegten Referenzbetrag für den Zeit
raum 2007-2013 sowie die Bestimmungen der genannten Verordnung über die Erfüllung der ODA-Kriterien 
einzuhalten. Sie weist darauf hin, dass dieser Referenzbetrag auf der Grundlage ihrer derzeitigen Finanz
planung im Jahr 2013 überschritten werden wird. 

In diesem Zusammenhang beabsichtigt die Kommission, Haushaltsplanentwürfe vorzuschlagen, die im 
Zeitraum bis 2013 einen Zuwachs der Entwicklungshilfe für Asien und Lateinamerika im Rahmen der 
Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 betreffend das Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammen
arbeit gewährleisten, damit die derzeit geplanten ODA-Beträge im Rahmen dieses Instruments und des EU- 
Haushaltsplans insgesamt nicht beeinträchtigt werden. 

ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES ZUR VERWENDUNG 
DELEGIERTER RECHTSAKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM KÜNFTIGEN MEHRJÄHRIGEN 

FINANZRAHMEN (2014-2020) 

Das Europäische Parlament und der Rat nehmen Kenntnis von der Mitteilung der Kommission mit dem Titel 
„Ein Haushalt für Europe 2020“ (KOM(2011) 500) ( 1 ), insbesondere von den Passagen in Bezug auf die 
vorgeschlagene Verwendung von delegierten Rechtsakten bei den künftigen externen Finanzierungsinstru
menten, und sie erwarten entsprechende Vorschläge für Gesetzgebungsakte, die sie mit der gebührenden 
Aufmerksamkeit prüfen werden.
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( 1 ) Die Kommission macht in ihrer Mitteilung mit dem Titel Ein Haushalt für „Europe 2020“ (KOM (2011) 500) folgende 
Aussagen: 
„Außerdem wird in den künftigen Rechtsgrundlagen für die verschiedenen Instrumente die umfassende Verwendung 
delegierter Rechtsakte vorgeschlagen, um im Finanzierungszeitraum mehr Flexibilität bei der Abwicklung der Maß
nahmen zu ermöglichen und gleichzeitig die Befugnisse der beiden Mitgesetzgeber zu berücksichtigen.“ 
und 
„Schließlich muss auch die demokratische Kontrolle der Außenhilfe verbessert werden. Dies könnte für einzelne 
Aspekte der Programme mithilfe von delegierten Rechtsakten (gemäß Artikel 290 des Vertrags) erreicht werden, 
womit die Mitgesetzgeber nicht nur gleichgestellt werden, sondern auch eine größere Flexibilität in der Programm
planung möglich wird. Für den EEF wird vorgeschlagen, die Kontrolle an jene des DCI anzugleichen, wobei auf die 
Besonderheiten dieses Instruments Rücksicht genommen wird.“



VERORDNUNG (EU) Nr. 1339/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 13. Dezember 2011 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments 
für die Entwicklungszusammenarbeit 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 209 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, aufgrund des 
vom Vermittlungsausschuss am 31. Oktober 2011 gebilligten 
gemeinsamen Entwurfs ( 1 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Zur Verbesserung der Wirksamkeit und Transparenz der 
Außenhilfe der Gemeinschaft wurde 2006 ein neuer Rah
men für die Planung und Durchführung von Hilfsmaß
nahmen geschaffen. Der Rahmen umfasst die Verordnung 
(EG) Nr. 1085/2006 des Rates vom 17. Juli 2006 zur 
Schaffung eines Instruments für Heranführungshilfe 
(IPA) ( 2 ), die Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 
2006 zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen zur 
Schaffung eines Europäischen Nachbarschafts- und Part
nerschaftsinstruments ( 3 ), die Verordnung (EG) Nr. 
1934/2006 des Rates vom 21. Dezember 2006 zur 
Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Zusam
menarbeit mit industrialisierten Ländern und Gebieten 
sowie mit anderen Ländern und Gebieten mit hohem 
Einkommen ( 4 ), die Verordnung (EG) Nr. 1717/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. November 2006 zur Schaffung eines Instruments 
für Stabilität ( 5 ), die Verordnung (Euratom) Nr. 300/2007 
des Rates vom 19. Februar 2007 zur Schaffung eines 
Instruments für Zusammenarbeit im Bereich der nuklea
ren Sicherheit ( 6 ), die Verordnung (EG) Nr. 1889/2006 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 zur Einführung eines Finanzierungs
instruments für die weltweite Förderung der Demokratie 
und der Menschenrechte (Europäisches Instrument für 
Demokratie und Menschenrechte) ( 7 ) und die Verordnung 
(EG) Nr. 1905/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 8 ). 

(2) Bei der Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
1905/2006 sind Inkohärenzen zutage getreten, was Aus
nahmen vom Prinzip der Nichtförderfähigkeit von Kosten 
im Zusammenhang mit Steuern, Zöllen und sonstigen 
Abgaben im Rahmen der Finanzierung durch die Union 
betrifft. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, die be
treffenden Bestimmungen der genannten Verordnung zu 
ändern, um sie an die anderen Instrumente anzugleichen. 

(3) Entsprechend Artikel 5 Absatz 4 des Vertrags über die 
Europäische Union geht die vorliegende Verordnung 
nicht über das zur Erreichung der Ziele erforderliche 
Maß hinaus. 

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 sollte daher ent
sprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
Artikel 1 

Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 erhält 
folgende Fassung: 

„(2) Die Unionshilfe darf grundsätzlich nicht dazu verwen
det werden, um in den Empfängerländern Steuern, Abgaben 
oder Gebühren zu begleichen.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Straßburg am 13. Dezember 2011. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
M. SZPUNAR
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( 1 ) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 21. Oktober 2010 
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Standpunkt des Rates 
in erster Lesung vom 10. Dezember 2010 (ABl. C 7 E vom 
12.1.2011, S. 11). Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 
3. Februar 2011 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Legislative 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 1. Dezember 2011 
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates 
vom 28. November 2011. 

( 2 ) ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 82. 
( 3 ) ABl. L 310 vom 9.11.2006, S. 1. 
( 4 ) ABl. L 405 vom 30.12.2006, S. 41. 
( 5 ) ABl. L 327 vom 24.11.2006, S. 1. 
( 6 ) ABl. L 81 vom 22.3.2007, S. 1. 

( 7 ) ABl. L 386 vom 29.12.2006, S. 1. 
( 8 ) ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 41.



ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES ZUR VERWENDUNG 
DELEGIERTER RECHTSAKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM KÜNFTIGEN MEHRJÄHRIGEN 

FINANZRAHMEN (2014-2020) 

Das Europäische Parlament und der Rat nehmen die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein Haushalt 
für ‚Europe 2020‘“ (KOM(2011) 500 ( 1 )) zur Kenntnis, insbesondere die Passagen in Bezug auf die vor
geschlagene Verwendung delegierter Rechtsakte bei den künftigen externen Finanzierungsinstrumenten, und 
erwarten Vorschläge für Gesetzgebungsakte, die sie mit der gebührenden Aufmerksamkeit prüfen werden.
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( 1 ) Die Kommission macht in ihrer Mitteilung mit dem Titel „Ein Haushalt für ‚Europe 2020‘“ (KOM (2011) 500) 
folgende Aussagen: 
„Außerdem wird in den künftigen Rechtsgrundlagen für die verschiedenen Instrumente die umfassende Verwendung 
delegierter Rechtsakte vorgeschlagen, um im Finanzierungszeitraum mehr Flexibilität bei der Abwicklung der Maß
nahmen zu ermöglichen und gleichzeitig die Befugnisse der beiden Mitgesetzgeber zu berücksichtigen.“ 
und 
„Schließlich muss auch die demokratische Kontrolle der Außenhilfe verbessert werden. Dies könnte für einzelne 
Aspekte der Programme mithilfe von delegierten Rechtsakten (gemäß Artikel 290 des Vertrags) erreicht werden, 
womit die Mitgesetzgeber nicht nur gleichgestellt werden, sondern auch eine größere Flexibilität in der Programm
planung möglich wird. Für den EEF wird vorgeschlagen, die Kontrolle an jene des DCI anzugleichen, wobei auf die 
Besonderheiten dieses Instruments Rücksicht genommen wird.“



VERORDNUNG (EU) Nr. 1340/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 13. Dezember 2011 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2006 zur Einführung eines Finanzierungsinstruments 
für die weltweite Förderung der Demokratie und der Menschenrechte 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 209 Absatz 1 und Artikel 212, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, aufgrund des 
vom Vermittlungsausschuss am 31. Oktober 2011 gebilligten 
gemeinsamen Entwurfs ( 1 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Zur Verbesserung der Wirksamkeit und Transparenz der 
Außenhilfe der Gemeinschaft wurde 2006 ein neuer Rah
men für die Planung und Durchführung von Hilfsmaß
nahmen geschaffen. Der Rahmen umfasst die Verordnung 
(EG) Nr. 1085/2006 des Rates vom 17. Juli 2006 zur 
Schaffung eines Instruments für Heranführungshilfe 
(IPA) ( 2 ), die Verordnung (EG) Nr. 1638/2006 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 
2006 zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen zur 
Schaffung eines Europäischen Nachbarschafts- und Part
nerschaftsinstruments ( 3 ), die Verordnung (EG) Nr. 
1934/2006 des Rates vom 21. Dezember 2006 zur 
Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Zusam
menarbeit mit industrialisierten Ländern und Gebieten 
sowie mit anderen Ländern und Gebieten mit hohem 
Einkommen ( 4 ), die Verordnung (EG) Nr. 1717/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. November 2006 zur Schaffung eines Instruments 
für Stabilität ( 5 ), die Verordnung (Euratom) Nr. 300/2007 
des Rates vom 19. Februar 2007 zur Schaffung eines 
Instruments für Zusammenarbeit im Bereich der nuklea

ren Sicherheit ( 6 ), die Verordnung (EG) Nr. 1889/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 7 ) und die 
Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur 
Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Ent
wicklungszusammenarbeit ( 8 ). 

(2) Bei der Durchführung dieser Verordnungen sind Inkohä
renzen zu Tage getreten, was Ausnahmen vom Prinzip 
der Nichtförderfähigkeit von Kosten im Zusammenhang 
mit Steuern, Zöllen und sonstigen Abgaben im Rahmen 
der Finanzierung durch die Union betrifft. Aus diesem 
Grund wird vorgeschlagen, die betreffenden Bestimmun
gen der Verordnung (EG) Nr. 1889/2006 zu ändern, um 
sie an die anderen Instrumente anzugleichen. 

(3) Entsprechend Artikel 5 Absatz 4 des Vertrags über die 
Europäische Union geht die vorliegende Verordnung 
nicht über das zur Erreichung der Ziele erforderliche 
Maß hinaus. 

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 1889/2006 sollte daher ent
sprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 13 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1889/2006 erhält 
folgende Fassung: 

„(6) Die Unionshilfe darf grundsätzlich nicht dazu verwen
det werden, um in den Empfängerländern Steuern, Abgaben 
oder Gebühren zu begleichen.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 13. Dezember 2011. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
M. SZPUNAR
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ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES ZUR VERWENDUNG 
DELEGIERTER RECHTSAKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM KÜNFTIGEN MEHRJÄHRIGEN 

FINANZRAHMEN (2014-2020) 

Das Europäische Parlament und der Rat nehmen die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein Haushalt 
für ‚Europe 2020‘“ (KOM(2011) 500 ( 1 )) zur Kenntnis, insbesondere die Passagen in Bezug auf die vor
geschlagene Verwendung delegierter Rechtsakte bei den künftigen externen Finanzierungsinstrumente, und 
erwarten Vorschläge für Gesetzgebungsakte, die sie mit der gebührenden Aufmerksamkeit prüfen werden.
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( 1 ) Die Kommission macht in ihrer Mitteilung mit dem Titel „Ein Haushalt für ‚Europe 2020‘“ (KOM(2011) 500) folgende 
Aussagen: 
„Außerdem wird in den künftigen Rechtsgrundlagen für die verschiedenen Instrumente die umfassende Verwendung 
delegierter Rechtsakte vorgeschlagen, um im Finanzierungszeitraum mehr Flexibilität bei der Abwicklung der Maß
nahmen zu ermöglichen und gleichzeitig die Befugnisse der beiden Mitgesetzgeber zu berücksichtigen.“ 
und 
„Schließlich muss auch die demokratische Kontrolle der Außenhilfe verbessert werden. Dies könnte für einzelne 
Aspekte der Programme mithilfe von delegierten Rechtsakten (gemäß Artikel 290 des Vertrags) erreicht werden, 
womit die Mitgesetzgeber nicht nur gleichgestellt werden, sondern auch eine größere Flexibilität in der Programm
planung möglich wird. Für den EEF wird vorgeschlagen, die Kontrolle an jene des DCI anzugleichen, wobei auf die 
Besonderheiten dieses Instruments Rücksicht genommen wird.“



VERORDNUNG (EU) Nr. 1341/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 13. Dezember 2011 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments 
für die Entwicklungszusammenarbeit 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 209 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, aufgrund des 
vom Vermittlungsausschuss am 31. Oktober 2011 gebilligten 
gemeinsamen Entwurfs ( 1 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Entwicklungspolitik der Union verfolgt das Ziel, die 
Armut zu bekämpfen und letzten Endes zu beseitigen. 

(2) Die Union setzt sich als Mitglied der Welthandelsorgani
sation (WTO) dafür ein, den Handel in Entwicklungsstra
tegien durchgängig zu berücksichtigen und den interna
tionalen Handel zu fördern, um weltweit die Entwicklung 
voranzubringen sowie die Armut zu bekämpfen und auf 
längere Sicht zu beseitigen. 

(3) Die Union unterstützt die Mitglieder der Gruppe der 
Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazi
fischen Ozean (AKP-Staaten) bei ihren Bemühungen um 
Armutsminderung und nachhaltige wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung und erkennt die Bedeutung der Roh
stoffsektoren dieser Staaten an. 

(4) Die Union ist bestrebt, die harmonische und schrittweise 
Eingliederung der Entwicklungsländer in die Weltwirt
schaft im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung zu 
unterstützen. Die wichtigsten Bananenexporteure unter 
den AKP-Staaten könnten im Zusammenhang mit ver
änderten Handelsregelungen, insbesondere der Liberalisie
rung der Meistbegünstigungszölle im Rahmen der WTO 
und den bilateralen oder regionalen Abkommen, die zwi
schen der Union und bestimmten Ländern Lateiname

rikas geschlossen wurden oder kurz vor dem Abschluss 
stehen, Schwierigkeiten zu bewältigen haben. Daher sollte 
ein zusätzliches Programm mit Begleitmaßnahmen für 
den Bananensektor der AKP-Staaten (im Folgenden 
„BAM-Programm“) in die Verordnung (EG) Nr. 
1905/2006 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes ( 2 ) aufgenommen werden. 

(5) Die im Rahmen des BAM-Programms geplanten finan
ziellen Unterstützungsmaßnahmen sollten darauf aus
gerichtet sein, dass der Lebensstandard und die Lebens
bedingungen der Menschen in Bananenanbaugebieten 
und der Bananen-Wertschöpfungskette, insbesondere 
der Kleinlandwirte und der Menschen in Kleinbetrieben, 
verbessert werden und dass gewährleistet wird, dass Ge
sundheits- und Sicherheitsstandards bei Arbeit und Be
schäftigung sowie Umweltstandards, insbesondere in Be
zug auf den Einsatz von Pestiziden und der Pestizidex
position, eingehalten werden. Diese Maßnahmen sollten 
deshalb die Anpassung unterstützen und dort, wo es 
erforderlich ist, die Umstrukturierung von Gebieten, die 
von Bananenexporten in die Europäische Union abhängig 
sind, durch sektorbezogene Budgethilfe oder projektspe
zifische Interventionen umfassen. Die Maßnahmen sollten 
der erwarteten Entwicklung des Bananenexportsektors 
Rechnung tragen und darauf abzielen, Strategien zur För
derung der sozialen Widerstandsfähigkeit, die wirtschaft
liche Diversifizierung oder Investitionen zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen, sofern dies 
machbar ist, wobei die Ergebnisse des besonderen Hilfe
systems (SSA) für traditionelle AKP-Bananenlieferanten, 
das nach der Verordnung (EG) Nr. 2686/94 des Rates ( 3 ) 
eingerichtet wurde, und des besonderen Rahmens zur 
Unterstützung der traditionellen AKP-Bananenlieferanten 
(SFA), der nach der Verordnung (EG) Nr. 856/1999 des 
Rates ( 4 ) sowie nach der Verordnung (EG) Nr. 1609/1999 
der Kommission ( 5 ) geschaffen wurde, und die in diesem 
Rahmen gewonnenen Erfahrungen berücksichtigt werden 
sollten. Die Union erkennt an, wie wichtig die Förderung 
einer gerechteren Verteilung der Einkünfte aus dem Ba
nanensektor ist. 

(6) Das BAM-Programm sollte den Anpassungsprozess in 
AKP-Staaten flankieren, die in den jüngsten Jahren große 
Mengen an Bananen in die Union exportiert haben und 
die von der Liberalisierung im Rahmen des Genfer Ab
kommens über den Bananenhandel ( 6 ) und von den bila
teralen oder regionalen Abkommen, die zwischen der 
Union und bestimmten Ländern Lateinamerikas geschlos
sen wurden oder kurz vor dem Abschluss stehen, betrof
fen sein können. Das BAM-Programm baut auf dem SFA 
für traditionelle AKP-Bananenlieferanten auf. Es steht im 
Einklang mit den internationalen Verpflichtungen der
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Union im Rahmen der WTO und ist auf die Unterstüt
zung der Umstrukturierung und die Steigerung der Wett
bewerbsfähigkeit angelegt und somit seiner Art nach zeit
lich befristet, wobei die Dauer des Programms drei Jahre 
(2011-2013) beträgt. 

(7) Die Schlussfolgerungen der Mitteilung der Kommission 
vom 17. März 2010 mit dem Titel „Zweijahresbericht 
über den besonderen Rahmen zur Unterstützung der tra
ditionellen AKP-Bananenlieferanten“ weisen darauf hin, 
dass die Hilfsprogramme in der Vergangenheit erheblich 
zur Verbesserung der Fähigkeit zur erfolgreichen Diver
sifizierung der Wirtschaft beigetragen haben, obwohl sich 
die vollen Auswirkungen nicht quantifizieren lassen, und 
dass die Nachhaltigkeit der Bananenexporte aus den AKP- 
Staaten nach wie vor noch nicht gefestigt ist. 

(8) Die Kommission hat eine Bewertung des SFA-Programms 
vorgenommen und keine Folgenabschätzung der Begleit
maßnahmen im Bananensektor durchgeführt. 

(9) Die Kommission sollte die wirksame Koordinierung die
ses Programms mit den regionalen und nationalen Richt
programmen, die in den begünstigten Ländern durch
geführt werden, sicherstellen, insbesondere was die Ver
wirklichung der Ziele in den Bereichen Wirtschaft, Land
wirtschaft, Soziales und Umwelt anbelangt. 

(10) Fast 2 % des Weltbananenhandels werden von den Erzeu
gerorganisationen des fairen Handels zertifiziert. Die Min
destpreise des fairen Handels werden auf der Grundlage 
der Berechnung der „dauerhaften Produktionskosten“, die 
nach einer Anhörung der Beteiligten ermittelt werden, 
mit dem Ziel festgesetzt, die Kosten für die Einhaltung 
angemessener Sozial- und Umweltstandards zu internali
sieren und einen angemessenen Gewinn zu erzielen, so 
dass die Erzeuger ihre Existenzgrundlage langfristig si
cherstellen können. 

(11) Um die Ausbeutung der lokalen Arbeitnehmer zu ver
hindern, sollten sich die Akteure in der Produktionskette 
des Bananensektors darauf verständigen, eine gerechte 
Aufteilung der vom Sektor erwirtschafteten Einkünfte 
zu gewährleisten. 

(12) Die Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 sollte daher ent
sprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 4 

Durchführung der EU-Hilfe 

Entsprechend dem allgemeinen Gegenstand und Anwen
dungsbereich, den Zielen und den allgemeinen Grundsätzen 
dieser Verordnung wird die Hilfe der Union durch die geo
grafischen und thematischen Programme nach den Artikeln 
5 bis 16 und durch die Programme nach den Artikeln 17 
und 17a umgesetzt.“ 

2. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 17a 

Wichtigste AKP-Bananenlieferanten 

(1) Die in Anhang IIIa genannten Bananenlieferanten un
ter den AKP-Staaten kommen in den Genuss des Programms 
mit Begleitmaßnahmen für den Bananensektor („BAM-Pro
gramm“). 

a) Allgemeine Ziele: 

Ziel der Hilfe der Union ist es, 

i) den Anpassungsprozess nach der Liberalisierung des 
Marktes der Union für Bananen, die im Rahmen der 
WTO erfolgt, zu unterstützen; 

ii) die Armut durch die Verbesserung der Lebensstan
dards und Lebensbedingungen der Landwirte und be
troffenen Menschen zu bekämpfen. 

b) Allgemeine Prioritäten: 

Bei der Hilfe der Union werden die Politiken und Anpas
sungsstrategien der Länder sowie ihr regionales Umfeld 
(Nähe zu den Regionen in äußerster Randlage der Union 
und zu den überseeischen Ländern und Gebieten) berück
sichtigt und ein oder mehrere der folgenden Bereiche der 
Zusammenarbeit in den Mittelpunkt gestellt: 

i) Bewältigung der weiter reichenden Auswirkungen des 
Anpassungsprozesses, insbesondere auf lokale Ge
meinschaften und ihre am meisten schutzbedürftige 
Gruppen, die die Beschäftigung, die sozialen Dienst
leistungen, Bodennutzung und Umweltsanierung be
treffen, aber nicht auf diese Bereiche beschränkt sind; 

ii) Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung in 
vom Bananenanbau abhängigen Gebieten in den Fäl
len, in denen eine solche Strategie machbar ist; 

iii) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Bananen
exportsektors, sofern die Nachhaltigkeit gegeben ist, 
wobei die Situation der verschiedenen Akteure der 
Kette zu berücksichtigen ist. 

Die Programme fördern die Einhaltung von Arbeits-, Si
cherheits- sowie Umweltstandards, auch im Zusammen
hang mit dem Einsatz von Pestiziden und der Pestizidex
position. 

c) Erwartete allgemeine Ergebnisse: 

Die Ergebnisse der Hilfe müssen mit den Zielen des Buch
staben a in Einklang stehen. Insbesondere dient die Hilfe 
der Union — in Zusammenarbeit mit den begünstigten 
Ländern — der Erreichung von Zielen in den Bereichen 
Soziales, Umwelt und Wirtschaft.
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(2) Die Kommission legt innerhalb der Grenzen des in 
Anhang IV genannten Betrags die jeweiligen vorläufigen 
Höchstbeträge fest, die den in Absatz 1 genannten Bananen
lieferanten unter den AKP-Staaten zur Verfügung gestellt 
werden; dabei stützt sie sich auf folgende objektive Kriterien: 

a) Umfang des Bananenhandels mit der Union, wobei sich 
höhere Einfuhren der Union aus dem betreffenden AKP- 
Land positiv auf die Zuteilung auswirken. Bei diesem 
Kriterium wird die Größe des Bananen in die Union ex
portierenden Sektors der einzelnen Länder zugrunde ge
legt. Dabei wird der Durchschnittswert der drei höchsten 
jährlichen Mengen an Bananen, die von der Union aus 
den einzelnen in Betracht kommenden begünstigten Län
dern in den letzten fünf Jahren vor 2010 eingeführt wur
den, berücksichtigt; 

b) Bedeutung der Bananenexporte in die Union für die Wirt
schaft, wobei ein wirtschaftlich größeres Gewicht in dem 
betreffenden AKP-Staat sich positiv auf die Zuteilung aus
wirkt. Dieses Kriterium wird gemessen, indem der Wert 
der Bananeneinfuhren der Union aus den einzelnen in 
Betracht kommenden begünstigten Ländern als Anteil 
am Bruttonationaleinkommen (BNE) des jeweiligen Lan
des in den letzten drei Jahren vor 2010, für die Daten 
vorliegen, zugrunde gelegt wird; 

c) Entwicklungsstand, wobei sich ein im Index der mensch
lichen Entwicklung der Vereinten Nationen (HDI) ver
zeichneter niedrigerer Entwicklungsstand in dem betref
fenden AKP-Staat positiv auf die Zuteilung auswirkt. Die
ses Kriterium wird gemessen anhand des HDI-Durch
schnittswerts im Zeitraum 2005-2007, für den von den 
Vereinten Nationen dieselbe Methodik angewendet wurde. 

Die Bemessung der Zuteilungskriterien erfolgt auf Grundlage 
repräsentativer Daten der Jahre vor 2011, die einen höchs
tens fünf Jahre währenden Zeitraum abdecken. Bei den 
Richtbeträgen für die Länderzuweisungen werden die drei 
Kriterien bei allen in Betracht kommenden begünstigten Län
dern in gleicher Weise berücksichtigt. 

Auf Grundlage der vorgenannten Kriterien informiert die 
Kommission vor Annahme der in Absatz 3 genannten mehr
jährigen Unterstützungsstrategien das Europäische Parlament 
und den Rat über die von ihr beabsichtigte Verwendung der 
Richtbeträge für die Aufteilung der Finanzmittel nach An
hang IV. Dabei nennt sie für jeden begünstigten Bananen
lieferanten unter den AKP-Staaten den zur Verfügung stehen
den Richtbetrag. 

(3) Analog zu Artikel 19 nimmt die Kommission nach 
Artikel 21 mehrjährige Unterstützungsstrategien an. Sie stellt 
sicher, dass diese Strategien die geografischen Strategiepa
piere der betreffenden Länder ergänzen und gewährleistet 
die zeitliche Befristung der Begleitmaßnahmen für den Bana
nensektor. 

Die mehrjährigen Unterstützungsstrategien für die Begleit
maßnahmen im Bananensektor beinhalten unter anderem 
Folgendes: 

a) ein aktuelles Umweltprofil unter gebührender Berücksich
tigung des Bananensektors des Landes, unter anderem mit 
einem Hauptaugenmerk auf Pestiziden; 

b) Informationen über die Ergebnisse früherer Programme 
zur Unterstützung des Bananensektors; 

c) Indikatoren, mit denen der Fortschritt in Bezug auf die 
Auszahlungsbedingungen bewertet wird, falls als Finanzie
rungsform die Budgethilfe gewählt wird; 

d) die erwarteten Ergebnisse der Hilfe; 

e) einen Zeitplan für die Hilfsmaßnahmen und die erwarte
ten Ausgaben; 

f) die Art und Weise, in der Fortschritte in Bezug auf die 
Erfüllung international anerkannter IAO-Kernarbeitsnor
men und angemessener Vereinbarungen über Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz sowie einschlägiger in
ternational anerkannter grundlegender Umweltstandards 
erreicht und überwacht werden. 

Im Rahmen des durch die Interinstitutionelle Vereinbarung 
vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat und der Europäischen Kommission über die Haus
haltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (*) 
festgelegten mehrjährigen Finanzrahmens für den Zeitraum 
2007-2013 wird eine Bewertung des BAM-Programms und 
der Fortschritte der betroffenen Länder vorgenommen, die 
auch Empfehlungen über mögliche Maßnahmen und deren 
Art umfasst. 

___________ 
(*) ABl. C 139 vom 14.6.2006, S. 1.“ 

3. Artikel 21 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 21 

Annahme der Strategiepapiere und 
Mehrjahresrichtprogramme 

Die Kommission nimmt die Strategiepapiere und Mehrjahres
richtprogramme im Sinne der Artikel 19 und 20, deren 
Überprüfungen im Sinne des Artikels 19 Absatz 2 und des 
Artikels 20 Absatz 1 sowie Begleitmaßnahmen im Sinne von 
Artikel 17 und Artikel 17a nach dem in Artikel 35 Absatz 2 
genannten Verfahren an.“ 

4. Artikel 29 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mittelbindungen erfolgen auf der Grundlage von 
Beschlüssen der Kommission, die nach Artikel 17a Absatz 3, 
Artikel 22 Absatz 1, Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 26 
Absatz 1 gefasst werden.“ 

5. Artikel 31 Absatz 1 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Die Teilnahme an den Verfahren zur Vergabe von Aufträgen 
oder Zuschüssen, die aufgrund eines thematischen Pro
gramms nach den Artikeln 11 bis 16 oder der Programme
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nach den Artikeln 17 und 17a finanziert werden, steht ne
ben allen natürlichen und juristischen Personen, die aufgrund 
des thematischen Programms oder der Programme nach den 
Artikeln 17 und 17a teilnahmeberechtigt sind, auch allen 
natürlichen Personen offen, die Staatsangehörige eines Ent
wicklungslands gemäß der Klassifikation des OECD/DAC 
und gemäß Anhang II sind, sowie allen juristischen Personen, 
die in einem solchen Land ihren Sitz haben. Die Kommission 
veröffentlicht und aktualisiert Anhang II mittels regelmäßiger 
Überprüfungen der von dem OECD/DAC erstellten Liste der 
Hilfeempfänger und informiert den Rat darüber.“ 

6. Artikel 38 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag 
für die Durchführung dieser Verordnung beläuft sich für 
den Zeitraum 2007-2013 auf 17 087 Mio. EUR. 

(2) Die Richtbeträge für die Aufteilung der Finanzmittel 
auf die einzelnen in den Artikeln 5 bis 10, 11 bis 16 sowie 
17 bis 17a genannten Programme sind in Anhang IV fest
gelegt. Diese Festlegung erfolgt für den Zeitraum 2007- 
2013.“ 

7. Anhang IIIa gemäß Anhang I dieser Verordnung wird einge
fügt. 

8. Anhang IV erhält die Fassung des Anhangs II dieser Verord
nung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 13. Dezember 2011. 

In Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
M. SZPUNAR
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ANHANG I 

„ANHANG IIIa 

WICHTIGSTE AKP-BANANENLIEFERANTEN 

1. Belize 

2. Kamerun 

3. Côte d’Ivoire 

4. Dominica 

5. Dominikanische Republik 

6. Ghana 

7. Jamaika 

8. St. Lucia 

9. St. Vincent und die Grenadinen 

10. Suriname“.
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ANHANG II 

„ANHANG IV 

AUFTEILUNG DER FINANZMITTEL FÜR DEN ZEITRAUM 2007-2013 

(RICHTBETRÄGE IN MIO. EUR) 

Gesamt 17 087 

Geografische Programme: 10 057 

Lateinamerika 2 690 

Asien 5 187 

Zentralasien 719 

Naher Osten 481 

Südafrika 980 

Thematische Programme: 5 596 

In die Menschen investieren 1 060 

Umweltschutz und nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen 804 

Nichtstaatliche Akteure und lokale Behörden im Entwicklungsprozess 1 639 

Ernährungssicherheit 1 709 

Migrations- und Asylpolitik 384 

Staaten des AKP-Zuckerprotokolls 1 244 

Wichtigste Bananenlieferanten unter den AKP-Staaten 190“
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ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZUM PROGRAMM MIT BEGLEITMAßNAHMEN FÜR DEN 
BANANENSEKTOR IM RAHMEN DES INSTRUMENTS FÜR ENTWICKLUNGS- 

ZUSAMMENARBEIT (DCI) 

In dem speziellen Fall der Begleitmaßnahmen für den Bananensektor bestätigt die Europäische Kommission 
im Hinblick auf die in Artikel 17a des Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit 
dargelegten Gründe und Ziele des Programms, dass sie bei der Festsetzung der Richtbeträge für die Länder
zuweisungen objektiv und einheitlich eine Methodik anwenden wird, die der Bedeutung des Bananensektors 
und den wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen Gegebenheiten eines jeden in Betracht kommenden 
begünstigten Landes Rechnung trägt. 

Die Kommission erklärt, dass sie beabsichtigt, eine Methodik anzuwenden, bei der die ersten beiden Kriterien 
etwa gleich großes Gewicht erhalten, während das dritte Kriterium als Entwicklungskoeffizient dienen wird. 
Ziel dieser Methodik ist es, den Umfang des Bananenhandels mit der Europäischen Union und der volks
wirtschaftlichen Bedeutung, die die Bananenausfuhren in die Union für jedes begünstigte Land haben, in 
allen begünstigten Ländern gleiches Gewicht zu verleihen. Im Einklang mit den in den Verträgen und dem 
DCI festgelegten Entwicklungszielen der Union wird das relative Entwicklungsniveau zu einer Staffelung der 
Zuweisungen zugunsten von Ländern mit niedrigeren Entwicklungsniveaus führen. 

ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES ZUR VERWENDUNG 
DELEGIERTER RECHTSAKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM KÜNFTIGEN MEHRJÄHRIGEN 

FINANZRAHMEN (2014-2020) 

„Ein Haushalt für ‚Europe 2020‘“ 

Das Europäische Parlament und der Rat nehmen die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein Haushalt 
für ‚Europe 2020‘“ (KOM(2011) 500 ( 1 )) zur Kenntnis, insbesondere die Passagen in Bezug auf die vor
geschlagene Verwendung delegierter Rechtsakte bei den künftigen externen Finanzierungsinstrumente, und 
erwarten Vorschläge für Gesetzgebungsakte, die sie mit der gebührenden Aufmerksamkeit prüfen werden.
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planung möglich wird. Für den EEF wird vorgeschlagen, die Kontrolle an jene des DCI anzugleichen, wobei auf die 
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1342/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 13. Dezember 2011 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1931/2006 bezüglich der Erweiterung des Grenzgebiets um 
den Oblast Kaliningrad und bestimmte polnische Verwaltungsbezirke 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe b, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 1 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Unionsvorschriften zum kleinen Grenzverkehr, die in 
der seit 2007 geltenden Verordnung (EG) Nr. 1931/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 zur Festlegung von Vorschriften 
über den kleinen Grenzverkehr an den Landaußengren
zen der Mitgliedstaaten sowie zur Änderung der Bestim
mungen des Übereinkommens von Schengen ( 2 ) fest
gelegt sind, haben verhindert, dass durch die Grenzen 
Hemmnisse für den Handel, den sozialen und kulturellen 
Austausch oder die regionale Zusammenarbeit mit den 
Nachbarländern entstehen, gewährleisten aber zugleich 
die Sicherheit des gesamten Schengen-Raums. 

(2) Der Oblast Kaliningrad hat eine außergewöhnliche geo
grafische Lage: Als relativ kleines Gebiet, das von zwei 
Mitgliedstaaten vollkommen umschlossen ist, ist es die 
einzige Enklave in der Europäischen Union. Wegen seiner 
Dimensionen und Bevölkerungsverteilung würde die üb
liche Definition des Begriffs „Grenzgebiet“ die Enklave 
künstlich teilen, da manchen Einwohnern, Visaerleichte
rungen im kleinen Grenzverkehr gewährt würden, nicht 
jedoch dem Großteil der Bevölkerung, zu dem auch die 
Einwohner der Stadt Kaliningrad zählen würden. Ange
sichts der Homogenität des Oblast Kaliningrad sollte zur 
Förderung des Handels, des sozialen und kulturellen Aus
tauschs und der regionalen Zusammenarbeit eine spezi
fische Ausnahme von der Verordnung (EG) Nr. 
1931/2006 eingeführt werden, damit der gesamte Oblast 
Kaliningrad als Grenzgebiet behandelt werden kann. 

(3) Zudem sollte ein bestimmtes grenznahes Gebiet auf pol
nischer Seite als Grenzgebiet anerkannt werden, so dass 
die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1931/2006 
auch auf dieses Gebiet eine tatsächliche Wirkung entfal
tet, indem bessere Möglichkeiten für den Handel, den 
sozialen und kulturellen Austausch und die regionale Zu

sammenarbeit zwischen dem Oblast Kaliningrad einer
seits und den größeren Bevölkerungszentren in Nord
polen andererseits entstehen. 

(4) Diese Verordnung berührt nicht die allgemeine Definition 
des Begriffs Grenzgebiet und die uneingeschränkte Beach
tung sämtlicher Vorschriften und Bedingungen der Ver
ordnung (EG) Nr. 1931/2006, darunter die Bestimmun
gen über Sanktionen, die die Mitgliedstaaten gegen die 
Einwohner zu verhängen haben, die die Regelung für den 
kleinen Grenzverkehr missbrauchen. 

(5) Diese Verordnung ist ein Beitrag zur weiteren Förderung 
der strategischen Partnerschaft zwischen der Europäi
schen Union und der Russischen Föderation entspre
chend den Prioritäten des Fahrplans für den gemein
samen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
und trägt den Beziehungen zwischen der Europäischen 
Union und der Russischen Föderation Rechnung. 

(6) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Erweiterung 
des Grenzgebiets um den Oblast Kaliningrad und be
stimmte polnische Verwaltungsbezirke, auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 
kann und sich auf Unionsebene besser erreichen lässt, 
kann die Europäische Union im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union nie
dergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entspre
chend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht 
über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß 
hinaus. 

(7) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine 
Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Be
sitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem 
Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island 
und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung der 
beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, An
wendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands ( 3 ) 
dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe A des Beschlusses 
1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass 
bestimmter Durchführungsvorschriften zu jenem Über
einkommen ( 4 ) genannten Bereich gehören. 

(8) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterent
wicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands 
im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen 
Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung dieses 
Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung 
des Schengen-Besitzstands ( 5 ) dar, die zu dem in Artikel 1 
Buchstabe A des Beschlusses 1999/437/EG in Verbin
dung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des 
Rates ( 6 ) genannten Bereich gehören.
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(9) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterent
wicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands 
im Sinne des zwischen der Europäischen Union, der Eu
ropäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenos
senschaft und dem Fürstentum Liechtenstein unterzeich
neten Protokolls über den Beitritt des Fürstentums Liech
tenstein zu dem Abkommen zwischen der Europäischen 
Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, 
Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitz
stands ( 1 ) dar, die zu dem Artikel 1 Buchstabe A des 
Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 
des Beschlusses 2011/350/EU des Rates ( 2 ) genannten 
Bereich gehören. 

(10) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die 
Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeits
weise der Europäischen Union beigefügten Protokolls 
(Nr. 22) über die Position Dänemarks beteiligt sich Dä
nemark nicht an der Annahme dieser Verordnung, die 
daher für Dänemark weder bindend noch diesem Staat 
gegenüber anwendbar ist. Da diese Verordnung den 
Schengen-Besitzstand ergänzt, beschließt Dänemark ge
mäß Artikel 4 des genannten Protokolls innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Tag, an dem der Rat über diese 
Verordnung beschlossen hat, ob es sie in nationales 
Recht umsetzt. 

(11) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Be
stimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen 
sich das Vereinigte Königreich gemäß dem Beschluss 
2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord
irland, einzelne Bestimmungen des Schengen-Besitzstands 

auf sie anzuwenden ( 3 ), nicht beteiligt. Das Vereinigte 
Königreich beteiligt sich daher nicht an ihrer Annahme, 
die somit für das Vereinigte Königreich weder bindend 
noch auf diesen Staat anwendbar ist. 

(12) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Be
stimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen 
sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates 
vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwen
dung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands 
auf Irland ( 4 ) nicht beteiligt. Irland beteiligt sich daher 
nicht an ihrer Annahme, die somit für Irland weder bin
dend noch auf Irland anwendbar ist — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 1931/2006 wird wie folgt geändert: 

1. Am Ende von Artikel 3 Nummer 2 wird folgender Satz 
angefügt: 

„Die im Anhang dieser Verordnung genannten Gebiete wer
den als zu den Grenzgebieten gehörig behandelt.“ 

2. Der Anhang der vorliegenden Verordnung wird als Anhang 
angefügt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittel
bar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu Straßburg am 13. Dezember 2011. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
M. SZPUNAR
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ANHANG 

„ANHANG 

1. Oblast Kaliningrad 

2. Polnische Verwaltungsbezirke (powiaty) der Woiwodschaft Pomorskie: Pucki, m. Gdynia, m. Sopot, m. Gdańsk, 
Gdański, Nowodworski, Malborski 

3. Polnische Verwaltungsbezirke (powiaty) der Woiwodschaft Warmińsko-Mazurskie: m. Elbląg, Elbląski, Braniewski, 
Lidzbarski, Bartoszycki, m. Olsztyn, Olstyński, Kętrzyński, Mrągowski, Węgorzewski, Giżycki Gołdapski, Olecki.“
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1343/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 13. Dezember 2011 

mit Vorschriften für die Fischerei im Übereinkommensgebiet der GFCM (Allgemeine Kommission 
für die Fischerei im Mittelmeer) und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates 
betreffend die Maßnahmen für die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischereiressourcen im 

Mittelmeer 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 43 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Europäische Gemeinschaft ist dem Übereinkommen 
zur Einsetzung der Allgemeinen Kommission für die Fi
scherei im Mittelmeer (im Folgenden „GFCM-Überein
kommen“) gemäß, dem Beschluss 98/416/EG des Rates 
vom 16. Juni 1998 über den Beitritt der Europäischen 
Gemeinschaft zur Allgemeinen Kommission für die Fi
scherei im Mittelmeer ( 3 ) (im Folgenden „GFCM“ für „Ge
neral Fisheries Commission for the Mediterranean“) bei
getreten. 

(2) Das GFCM-Übereinkommen bildet einen geeigneten Rah
men für die multilaterale Zusammenarbeit zur Förderung 
der Entwicklung, Erhaltung, rationellen Bewirtschaftung 
und optimalen Nutzung der lebenden Meeresschätze im 
Mittelmeer und im Schwarzen Meer in einem Umfang, 
der als nachhaltig gilt und bei dem ein geringes Risiko 
für einen Bestandszusammenbruch besteht. 

(3) Die Europäische Union sowie Bulgarien, Griechenland, 
Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Malta, Rumänien 
und Slowenien sind Vertragsparteien des GFCM-Überein
kommens. 

(4) Die von der GFCM angenommenen Empfehlungen sind 
für die Vertragsparteien verbindlich. Da die Union Ver
tragspartei des GFCM-Übereinkommens ist, sind diese 
Empfehlungen für sie verbindlich und sollten im Unions
recht umgesetzt werden, es sei denn, sie sind inhaltlich 
bereits durch dieses abgedeckt. 

(5) Die GFCM hat auf ihren Jahrestagungen 2005, 2006, 
2007 und 2008 mehrere Empfehlungen und Entschlie
ßungen für bestimmte Fischereien im GFCM-Überein
kommensgebiet verabschiedet, die durch die jährlichen 
Verordnungen über die Fangmöglichkeiten bzw. im Fall 

der GFCM-Empfehlungen 2005/1 und 2005/2 durch 
Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 24 der Verordnung 
(EG) Nr. 1967/2006 des Rates ( 4 ) befristet im Unions
recht umgesetzt wurden. 

(6) Im Interesse der Klarheit, Vereinfachung und Rechts
sicherheit sollten die Empfehlungen, die selbst unbefristet 
gelten und folglich durch ein dauerhaftes Rechtsinstru
ment im Unionsrecht umgesetzt werden müssen, mit 
einem einzigen Rechtsakt umgesetzt werden, in den 
künftige Empfehlungen in Form von Änderungen einge
fügt werden können. 

(7) Die GFCM-Empfehlungen gelten für das gesamte GFCM- 
Übereinkommensgebiet, d. h. das Mittelmeer und das 
Schwarze Meer und die hieran angrenzenden Gewässer 
gemäß der Definition in der Präambel des GFCM-Über
einkommens, und sollten daher im Interesse der Klarheit 
und der Rechtssicherheit in Form einer einzigen eigen
ständigen Verordnung und nicht durch Änderungen der 
nur für das Mittelmeer geltenden Verordnung (EG) Nr. 
1967/2006 umgesetzt werden. 

(8) Einige Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
1967/2006 sollten nicht nur im Mittelmeer, sondern 
im gesamten GFCM-Übereinkommensgebiet gelten. Diese 
Bestimmungen sollten daher aus der Verordnung (EG) Nr. 
1967/2006 gestrichen und in die vorliegende Verord
nung aufgenommen werden. Außerdem sollten be
stimmte in jener Verordnung festgelegte Bestimmungen 
über die Mindestmaschenöffnung weiter präzisiert wer
den. 

(9) Die mit den GFCM-Empfehlungen für räumliche Bewirt
schaftungsmaßnahmen eingeführten „Fischereisperr
gebiete“ sind den „Fangschutzzonen“ gemäß der Verord
nung (EG) Nr. 1967/2006 gleichwertig. 

(10) Die GFCM hat auf ihrer Jahrestagung vom 23. bis 
27. März 2009 auf Grundlage des wissenschaftlichen 
Gutachtens des Wissenschaftlichen Beratungsausschusses 
der Vereinten Nationen (UNSAC), der im Bericht über 
dessen 11. Tagung (FAO-Bericht Nr. 890) enthalten ist, 
eine Empfehlung zur Schaffung eines Fischereisperr
gebiets im Golfe du Lion verabschiedet. Diese Maßnahme 
sollte durch eine Regelung zur Steuerung des Fischerei
aufwands umgesetzt werden. 

(11) Von der Selektivität bestimmter Fanggeräte in der ge
mischten Fischerei im Mittelmeer darf nicht beliebig ab
gewichen werden. Neben der allgemeinen Kontrolle und 
Beschränkung des Fischereiaufwands ist es unerlässlich, 
den Fischereiaufwand in Gebieten zu beschränken, in
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denen sich ausgewachsene Fische wichtiger Bestände 
sammeln, um sicherzustellen, dass das Risiko einer Beein
trächtigung der Fortpflanzung gering genug ist, um die 
Bestände nachhaltig bewirtschaften zu können. Was das 
vom UNSAC untersuchte Gebiet anbelangt, empfiehlt es 
sich daher, zunächst den Fischereiaufwand auf die frühe
ren Werte zu beschränken und danach keine Erhöhung 
über diese Werte hinaus zu erlauben. 

(12) Die Gutachten, auf die Bewirtschaftungsmaßnahmen ge
stützt werden, sollten auf der wissenschaftlichen Auswer
tung der relevanten Daten über die Flottenkapazität und 
die Fangtätigkeit, über den biologischen Status der be
wirtschafteten Ressourcen und über die soziale und wirt
schaftliche Lage der Fischereien beruhen. Diese Daten 
müssen rechtzeitig erfasst und übermittelt werden, damit 
die nachgeordneten Gremien der GFCM ihre Gutachten 
erstellen können. 

(13) Die GFCM hat auf ihrer Jahrestagung 2008 eine Emp
fehlung für eine regionale Regelung mit Hafenstaatmaß
nahmen zur Bekämpfung der illegalen, ungemeldeten 
und unregulierten (IUU) Fischerei im GFCM-Gebiet ver
abschiedet. Die Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Ra
tes vom 29. September 2008 über ein Gemeinschafts
system zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbin
dung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten 
Fischerei ( 1 ), die seit dem 1. Januar 2010 gilt, deckt den 
Inhalt dieser Empfehlung zwar größtenteils ab, doch es 
gibt mehrere Teilbereiche wie die Häufigkeit, den Umfang 
und das Verfahren von Hafeninspektionen, auf die in der 
vorliegenden Verordnung Bezug genommen werden 
muss, um diese Teilbereiche an die Besonderheiten des 
GFCM-Übereinkommensgebiets anzupassen. 

(14) Der Kommission sollten Durchführungsbefugnisse über
tragen werden, um zu gewährleisten, dass bei der Durch
führung der Bestimmungen dieser Verordnung zum For
mat und zur Übermittlung des Berichts über die Fische
reitätigkeiten in Fischereisperrgebieten, der Anträge auf 
Übertragung von aufgrund schlechter Wetterbedingungen 
in der Fischerei auf Goldmakrelen nicht genutzten Tagen 
auf die Schonzeit, des Berichts über diese Übertragungen 
sowie der Meldungen im Rahmen der Datenerhebung zur 
Goldmakrelenfischerei, der Informationen hinsichtlich der 
Mindestmaschenöffnung der Netze für die Schleppnetz
fischerei auf Grundfischbestände im Schwarzen Meer und 
der Daten über statistische Matrizen sowie der Bestim
mungen zur Zusammenarbeit und zum Informationsaus
tausch mit dem Exekutivsekretär der GFCM — einheitli
che Bedingungen gelten. Diese Befugnisse sollten gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrol
lieren ( 2 ), ausgeübt werden. 

(15) Um zu gewährleisten, dass die Union ihren Verpflichtun
gen im Rahmen des GFCM-Übereinkommens weiterhin 
nachkommt, sollte der Kommission die Befugnis übertra

gen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu er
lassen, mit denen für die Union verbindlich gewordene 
Änderungen an bestehenden, bereits im Unionsrecht um
gesetzten GFCM-Maßnahmen im Unionsrecht umgesetzt 
werden; diese Befugnisübertragung bezieht sich auf Än
derungen in Bezug auf die Übermittlung von Informatio
nen über die Mindestmaschenöffnung im Schwarzen 
Meer an den Exekutivsekretär der GFCM; die Übermitt
lung der Liste der für das GFCM-Register zugelassenen 
Schiffe an den Exekutivsekretär der GFCM; Hafenstaat
maßnahmen; Zusammenarbeit, Informationsaustausch 
und Berichterstattung; die Tabellen, die Karte und die 
geografischen Koordinaten der geografischen Unterge
biete des GFCM-Übereinkommensgebiets; Verfahren für 
die Hafenstaatinspektionen von Schiffen; und die statisti
schen Matrizen der GFCM. Es ist von besonderer Bedeu
tung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungs
arbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 
von Sachverständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung 
und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kom
mission gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente 
dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, 
rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt wer
den — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

TITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Verordnung enthält die Bestimmungen für die Anwen
dung der von der Allgemeinen Kommission für die Fischerei 
im Mittelmeer (im Folgenden „GFCM“) festgelegten Erhaltungs- 
, Bewirtschaftungs-, Nutzungs-, Überwachungs-, Vermarktungs- 
und Durchsetzungsmaßnahmen durch die Union. 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für alle gewerblichen Fischerei- und 
Aquakulturtätigkeiten, die von Fischereifahrzeugen der EU und 
Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten im GFCM-Übereinkom
mensgebiet betrieben werden. 

Sie gilt unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006. 

(2) Abweichend von Absatz 1 gilt diese Verordnung nicht 
für Fangeinsätze, die ausschließlich zum Zweck wissenschaftli
cher Forschung mit Genehmigung und unter Aufsicht des Mit
gliedstaats unternommen werden, dessen Flagge das Fischerei
fahrzeug führt, und die der Kommission und den Mitgliedstaa
ten, in deren Gewässern die Forschungen durchgeführt werden, 
im Voraus gemeldet werden. Mitgliedstaaten, die Fangeinsätze 
zum Zweck wissenschaftlicher Forschung unternehmen, melden 
der Kommission, den Mitgliedstaaten, in deren Gewässern diese 
durchgeführt werden, und dem Wissenschafts-, Technik- und 
Wirtschaftsausschuss für die Fischerei alle Fänge, die bei diesen 
Einsätzen getätigt werden.
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Zusätzlich zu den Begriffsbestimmungen des Artikels 3 der Ver
ordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom 20. Dezember 
2002 über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fische
reiressourcen im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik ( 1 ) 
und des Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 gelten 
für die Zwecke dieser Verordnung folgende Begriffsbestimmun
gen: 

a) „GFCM-Übereinkommensgebiet“ bezeichnet das Mittelmeer 
und das Schwarze Meer sowie die hieran angrenzenden Ge
wässer gemäß der Beschreibung im GFCM-Übereinkommen; 

b) „Fischereiaufwand“ bezeichnet das Produkt aus der Multipli
kation der Kapazität eines Fischereifahrzeugs, ausgedrückt in 
kW oder in BRZ (Bruttoraumzahl), mit der Tätigkeit, aus
gedrückt in der Anzahl der Tage auf See; 

c) „Tag auf See“ bezeichnet jeden Kalendertag, an dem sich ein 
Fischereifahrzeug außerhalb des Hafens befindet, unabhängig 
davon, für welche Zeitdauer während dieses Tages es sich in 
einem bestimmten Gebiet aufhält; 

d) „Nummer im Fischereiflottenregister der EU“ bezeichnet die 
Nummer im Fischereiflottenregister der Gemeinschaft gemäß 
der Begriffsbestimmung in Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 26/2004 der Kommission vom 30. Dezember 2003 über 
das Fischereiflottenregister der Gemeinschaft ( 2 ). 

TITEL II 

TECHNISCHE MASSNAHMEN 

KAPITEL I 

Fischereisperrgebiete 

A b s c h n i t t I 

F i s c h e r e i s p e r r g e b i e t i m G o l f e d u L i o n 

Artikel 4 

Schaffung eines Fischereisperrgebiets 

Im östlichen Golfe du Lion wird ein Fischereisperrgebiet ge
schaffen, das durch Linien zwischen den nachstehenden geogra
fischen Koordinaten abgegrenzt wird: 

— 42° 40′ N, 4° 20′ E 

— 42° 40′ N, 5° 00′ E 

— 43° 00′ N, 4° 20′ E 

— 43° 00′ N, 5° 00′ E. 

Artikel 5 

Fischereiaufwand 

Beim Fang von Grundfischbeständen darf der Fischereiaufwand, 
den Fischereifahrzeuge mit Schleppnetzen, Grund- und pelagi
schen Langleinen sowie Stellnetzen im Fischereisperrgebiet ge

mäß Artikel 4 einsetzen, den Fischereiaufwand der einzelnen 
Mitgliedstaaten in diesem Gebiet im Jahr 2008 nicht überstei
gen. 

Artikel 6 

Fischereiaufzeichnungen 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis spätestens 
16. Februar 2012 in elektronischem Format eine Liste der Fi
schereifahrzeuge unter ihrer Flagge, die laut Fangaufzeichnungen 
im Jahr 2008 in dem Gebiet gemäß Artikel 4 und im geogra
fischen Untergebiet 7 des GFCM-Übereinkommensgebiets ge
mäß Anhang I gefischt haben. Diese Liste enthält die Namen 
der Fischereifahrzeuge, ihre Nummer im Fischereiflottenregister 
der EU, den Zeitraum, in dem sie in dem Gebiet gemäß 
Artikel 4 fischen durften, und die Anzahl Tage, die jedes Fische
reifahrzeug im Jahr 2008 im geografischen Untergebiet 7 und 
insbesondere im Gebiet gemäß Artikel 4 verbracht hat. 

Artikel 7 

Zugelassene Fischereifahrzeuge 

(1) Fischereifahrzeugen, die in dem Gebiet gemäß Artikel 4 
fischen dürfen, wird von ihrem Mitgliedstaat eine Fangerlaubnis 
gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates 
vom 20. November 2009 zur Einführung einer gemeinschaftli
chen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der 
Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik ( 3 ) erteilt. 

(2) Fischereifahrzeuge, die keine Nachweise über Fischerei
tätigkeit vor dem 31. Dezember 2008 in dem Gebiet gemäß 
Artikel 4 haben, dürfen den Fischfang darin nicht aufnehmen. 

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis spä
testens 16. Februar 2012 die am 31. Dezember 2008 anwend
baren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über 

a) die höchstzulässige Anzahl Stunden pro Tag, in denen ein 
Fischereifahrzeug eine Fischereitätigkeit betreiben darf, 

b) die höchstzulässige Anzahl Tage pro Woche, an denen ein 
Fischereifahrzeug auf See und außerhalb des Hafens bleiben 
darf, und 

c) die vorgeschriebenen Zeiten für die Ausfahrt aus dem Gebiet 
und die Rückkehr der Fischereifahrzeuge zu ihrem registrier
ten Hafen. 

Artikel 8 

Schutz empfindlicher Lebensräume 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass das Gebiet gemäß 
Artikel 4 vor Einwirkungen aller anderen menschlichen Tätig
keiten geschützt wird, die der Erhaltung derjenigen Merkmale 
dieser Lebensräume abträglich wären, die sie als Laichgebiet 
ausmachen.
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Artikel 9 

Information 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission vor dem 1. 
Februar jeden Jahres in elektronischem Format einen Bericht 
über die im Gebiet gemäß Artikel 4 betriebenen Fischereitätig
keiten. 

Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte mit näheren 
Vorschriften für das Format und die Übermittlung des Berichts 
über diese Fischereitätigkeiten erlassen. Diese Durchführungs
rechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genann
ten Prüfverfahren erlassen. 

A b s c h n i t t I I 

F i s c h e r e i s p e r r g e b i e t e z u m S c h u t z 
e m p f i n d l i c h e r T i e f s e e l e b e n s r ä u m e 

Artikel 10 

Schaffung von Fischereisperrgebieten 

Die Fischerei mit gezogenen Dredgen und Grundschleppnetzen 
ist in folgenden Gebieten untersagt: 

a) Tiefseefischereisperrgebiet „Lophelia-Riff vor Santa Maria di 
Leuca“ innerhalb der folgenden Koordinaten: 

— 39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E 

— 39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E 

— 39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E 

— 39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E; 

b) Tiefseefischereisperrgebiet „Kohlenwasserstoffaustrittsgebiet 
im Nildelta“ innerhalb der folgenden Koordinaten: 

— 31° 30,00′ N, 33° 10,00′ E 

— 31° 30,00′ N, 34° 00,00′ E 

— 32° 00,00′ N, 34° 00,00′ E 

— 32° 00,00′ N, 33° 10,00′ E; 

c) Tiefseefischereisperrgebiet „Eratosthenes Seamount“ innerhalb 
der folgenden Koordinaten: 

— 33° 00,00′ N, 32° 00,00′ E 

— 33° 00,00′ N, 33° 00,00′ E 

— 34° 00,00′ N, 33° 00,00′ E 

— 34° 00,00′ N, 32° 00,00′ E. 

Artikel 11 

Schutz empfindlicher Lebensräume 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass ihre zuständigen Behör
den zum Schutz der empfindlichen Tiefseelebensräume in den 
in Artikel 10 genannten Gebieten verpflichtet sind, insbesondere 
zum Schutz vor den Auswirkungen anderer Aktivitäten, die der 
Erhaltung der Merkmale dieser Lebensräume abträglich wären. 

KAPITEL II 

Schonzeit bei der Fischerei auf Goldmakrelen mit 
Fischsammelgeräten 

Artikel 12 

Schonzeit 

(1) Die Fischerei auf Goldmakrelen (Coryphaena hippurus) mit 
Fischsammelgeräten (im Folgenden „FAD“) ist vom 1. Januar bis 
zum 14. August jedes Jahres untersagt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann ein Mitgliedstaat, der 
nachweist, dass die Fischereifahrzeuge unter seiner Flagge ihre 
normalen Fangtage aufgrund schlechter Witterungsbedingungen 
nicht ausschöpfen konnten, die durch diese Schiffe für die FAD- 
Fischerei nicht genutzten Tage auf den Zeitraum bis zum 31. 
Januar des darauf folgenden Jahres übertragen. In diesem Fall 
übermittelt der betreffende Mitgliedstaat der Kommission vor 
Jahresende einen Antrag für die zu übertragende Anzahl Tage. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch in der Bewirtschaftungs
zone gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1967/2006. 

(4) Der Antrag nach Absatz 2 enthält folgende Angaben: 

a) einen Bericht mit den Einzelheiten der betreffenden Einstel
lung der Fangtätigkeiten, einschließlich geeigneter Unterlagen 
zu den Wetterdaten; 

b) den Namen des Schiffes und seine Nummer im Fischereiflot
tenregister der EU. 

(5) Die Kommission entscheidet über Anträge der in Absatz 
2 genannten Art innerhalb von sechs Wochen nach dem Ein
gang eines Antrags und setzt den Mitgliedstaat von dieser Ent
scheidung schriftlich in Kenntnis. 

(6) Die Kommission unterrichtet den Exekutivsekretär der 
GFCM über die gemäß Absatz 5 getroffenen Entscheidungen. 
Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission vor dem 1. 
November jeden Jahres einen Bericht über die Übertragung 
der im vorangegangenen Jahr nicht genutzten Tage nach Absatz 
2. 

(7) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte mit nä
heren Vorschriften für das Format und die Übermittlung der 
Anträge nach Absatz 4 und des Berichts über die Übertragung 
der im vorangegangenen Jahr nicht genutzten Tage nach Absatz 
6 erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 
in Artikel 25 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 13 

Fangerlaubnisse 

Fischereifahrzeuge, die sich an der gemeinsamen Goldmakrelen
fischerei beteiligen dürfen, erhalten eine Fangerlaubnis gemäß 
Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009, und ihr Name 
und ihre Nummer im Fischereiflottenregister der EU werden in 
ein Verzeichnis aufgenommen, das der betreffende Mitgliedstaat 
der Kommission zu übermitteln hat. Schiffe mit einer Länge 
über alles von weniger als 10 m benötigen eine Fangerlaubnis.
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Diese Anforderung gilt auch für die in Artikel 26 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 genannte Bewirtschaftungs
zone. 

Artikel 14 

Datenerhebung 

(1) Die Mitgliedstaaten richten unbeschadet der Verordnung 
(EG) Nr. 199/2008 des Rates vom 25. Februar 2008 zur Ein
führung einer gemeinschaftlichen Rahmenregelung für die Erhe
bung, Verwaltung und Nutzung von Daten im Fischereisektor 
und Unterstützung wissenschaftlicher Beratung zur Durchfüh
rung der gemeinsamen Fischereipolitik ( 1 ) ein geeignetes System 
für die Erhebung und Verarbeitung von Daten zum Fischfang- 
und zum Fischereiaufwand ein. 

(2) Die Mitgliedstaaten melden der Kommission bis 15. Ja
nuar jeden Jahres die Zahl der am Goldmakrelenfang beteiligten 
Fischereifahrzeuge sowie die Gesamtanlandungen und -umla
dungen von Goldmakrelen im vorangegangenen Jahr durch Fi
schereifahrzeuge unter ihrer Flagge in jedem geografischen Un
tergebiet des GFCM-Übereinkommensgebiets gemäß Anhang I. 

Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte mit näheren 
Vorschriften für das Format und die Übermittlung dieser Mel
dungen erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die Kommission leitet die Angaben der Mitgliedstaaten 
an den Exekutivsekretär der GFCM weiter. 

KAPITEL III 

Fanggerät 

Artikel 15 

Mindestmaschenöffnung im Schwarzen Meer 

(1) Netze, die im Schwarzen Meer für die Schleppnetzfische
rei auf Grundfischbestände eingesetzt werden, müssen eine Ma
schenöffnung von mindestens 40 mm haben. Netzblätter mit 
einer Maschenöffnung unter 40 mm dürfen weder verwendet 
noch an Bord mitgeführt werden. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Netze müssen vor dem 
1. Februar 2012 durch Netze mit Quadratmaschen von 
40 mm am Steert oder — auf hinreichend begründeten Antrag 
des Schiffseigners — durch Netze mit Rautenmaschen von 
50 mm mit einer anerkannten Größenselektivität, die der von 
Netzen mit Quadratmaschen von 40 mm am Steert gleichwertig 
oder höher ist, ersetzt werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten, deren Fischereifahrzeuge im Schwar
zen Meer Schleppnetzfischerei auf Grundfischbestände betrei
ben, übermitteln der Kommission erstmals bis spätestens 
16. Februar 2012 und danach alle sechs Monate eine Liste 
der Fischereifahrzeuge, die diese Tätigkeit im Schwarzen Meer 
ausüben und mit Netzen mit Quadratmaschen von mindestens 
40 mm am Steert oder Netzen mit Rautenmaschen von min
destens 50 mm ausgerüstet sind, sowie den Prozentsatz, den 
diese Schiffe in ihrer gesamten nationalen Grundschleppnetz
flotte ausmachen. 

Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte mit näheren 
Vorschriften für das Format und die Übermittlung der in diesem 
Absatz genannten Angaben erlassen. Diese Durchführungs
rechtsakte werden nach dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

(4) Die Kommission leitet die Informationen gemäß Absatz 3 
an den Exekutivsekretär der GFCM weiter. 

Artikel 16 

Einsatz von geschleppten Dredgen und Schleppnetzen 

In einer Tiefe von mehr als 1 000 m darf nicht mit geschlepp
ten Dredgen und Schleppnetzen gefischt werden. 

TITEL III 

KONTROLLMASSNAHMEN 

KAPITEL I 

Schiffsregister 

Artikel 17 

Register der zugelassenen Fischereifahrzeuge 

(1) Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission auf dem 
üblichen elektronischen Datenträger vor dem 1. Dezember je
den Jahres eine aktualisierte Liste der Schiffe mit einer Länge 
über alles von mehr als 15 m, die seine Flagge führen und in 
seinem Hoheitsgebiet registriert sind, die er durch Erteilung 
einer Fangerlaubnis dazu berechtigt, im GFCM-Übereinkom
mensgebiet zu fischen. 

(2) Die Liste nach Absatz 1 enthält folgende Angaben: 

a) Nummer des Schiffes im Fischereiflottenregister der EU und 
seine äußere Kennzeichnung nach Anhang I der Verordnung 
(EG) Nr. 26/2004; 

b) den Zeitraum, in dem Fischfang und/oder Umladen zugelas
sen sind; 

c) das verwendete Fanggerät. 

(3) Die Kommission leitet die aktualisierte Liste vor dem 1. 
Januar jeden Jahres an den Exekutivsekretär der GFCM weiter, 
damit die betreffenden Schiffe in das GFCM-Register der Schiffe 
mit einer Länge über alles von mehr als 15 m, die im GFCM- 
Übereinkommensgebiet fischen dürfen, (im Folgenden „GFCM- 
Register“) eingetragen werden können. 

(4) Jede Änderung der in Absatz 1 genannten Liste ist der 
Kommission zur Weiterleitung an den Exekutivsekretär der 
GFCM auf dem üblichen elektronischen Datenträger mindestens 
zehn Arbeitstage vor dem Datum, an dem das Schiff die Fische
reitätigkeit im GFCM-Übereinkommensgebiet aufnimmt, mit
zuteilen. 

(5) Fischereifahrzeuge der EU mit einer Länge über alles von 
mehr als 15 m, die nicht auf der in Absatz 1 genannten Liste 
stehen, dürfen im GFCM-Übereinkommensgebiet keine Fische 
oder Weichtiere fangen, an Bord behalten, umladen oder an
landen.
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(6) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah
men, um sicherzustellen, dass 

a) nur Schiffen unter ihrer Flagge, die auf der in Absatz 1 
genannten Liste stehen und eine von ihnen ausgestellte Fang
erlaubnis an Bord mitführen, unter den in der Erlaubnis 
genannten Bedingungen im GFCM-Übereinkommensgebiet 
fischen dürfen; 

b) Schiffen, die im GFCM-Übereinkommensgebiet oder in ande
ren Gebieten illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei 
(im Folgenden „IUU-Fischerei“) betrieben haben, keine Fang
erlaubnis erteilt wird, es sei denn, die neuen Eigner haben 
ausreichend nachgewiesen, dass die vorherigen Eigner und 
Betreiber kein rechtliches Interesse, Gewinninteresse oder Fi
nanzinteresse mehr an diesen Schiffen besitzen, dass sie diese 
in keiner Weise kontrollieren und dass ihre Schiffe weder 
direkt noch indirekt an IUU-Fischerei beteiligt sind; 

c) ihre nationalen Rechtsvorschriften es den Eignern und Be
treibern der Schiffe unter ihrer Flagge, die auf der in Absatz 
1 genannten Liste stehen, soweit möglich untersagen, sich 
direkt oder indirekt an Fischereitätigkeiten zu beteiligen, die 
im GFCM-Übereinkommensgebiet von nicht im GFCM-Regis
ter erfassten Fischereifahrzeugen ausgeübt werden; 

d) ihre nationalen Rechtsvorschriften soweit möglich vorschrei
ben, dass die Eigner der Schiffe unter ihrer Flagge, die auf der 
in Absatz 1 genannten Liste stehen, die Staatsbürgerschaft 
des Flaggenmitgliedstaats besitzen oder Rechtsträger im Flag
genmitgliedstaat sein müssen; 

e) ihre Schiffe die einschlägigen Bestandserhaltungs- und Be
wirtschaftungsmaßnahmen der GFCM befolgen. 

(7) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Vorkehrun
gen, um den Fang, das Mitführen an Bord, das Umladen und das 
Anlanden von Fisch und Weichtieren aus dem GFCM-Überein
kommensgebiet durch Schiffe mit einer Länge über alles von 
mehr als 15 m, die nicht im GFCM-Register erfasst sind, zu 
verbieten. 

(8) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jegliche 
Informationen, die den Verdacht begründen, dass Schiffe mit 
einer Länge über alles von mehr als 15 m, die nicht im 
GFCM-Register erfasst sind, im GFCM-Übereinkommensgebiet 
Fisch und Weichtiere fischen oder umladen. 

KAPITEL II 

Hafenstaatmaßnahmen 

Artikel 18 

Geltungsbereich 

Dieses Kapitel gilt für Fischereifahrzeuge aus Drittländern. 

Artikel 19 

Voranmeldung 

Abweichend von Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1005/2008 beträgt die Frist für die Voranmeldung mindestens 
72 Stunden vor der geschätzten Ankunft im Hafen. 

Artikel 20 

Hafeninspektionen 

(1) Ungeachtet des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1005/2008 inspizieren die Mitgliedstaaten in ihren bezeich
neten Häfen jährlich mindestens 15 % der Anlandungen und 
Umladungen. 

(2) Ungeachtet des Artikels 9 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1005/2008 werden Fischereifahrzeuge, die ohne vorherige 
Genehmigung in den Hafen eines Mitgliedstaats einlaufen, in 
jedem Fall inspiziert. 

Artikel 21 

Inspektionsverfahren 

Zusätzlich zu den Vorschriften in Artikel 10 der Verordnung 
(EG) Nr. 1005/2008 sind bei Hafeninspektionen die Vorschrif
ten gemäß Anhang II dieser Verordnung einzuhalten. 

Artikel 22 

Verweigerung der Hafenbenutzung 

(1) Ein Mitgliedstaat erlaubt einem Drittlandschiff nicht, seine 
Häfen für die Anlandung, Umladung oder Verarbeitung von im 
GFCM-Übereinkommensgebiet gefangenen Fischereierzeugnissen 
zu benutzen, und verweigert ihm den Zugang zu Hafendiensten, 
darunter auch Betankungs- und Versorgungsdiensten, wenn das 
Schiff 

a) die Anforderungen dieser Verordnung nicht einhält, 

b) auf der von einer regionalen Fischereiorganisation erstellten 
Liste von Schiffen steht, die IUU-Fischerei betrieben oder 
unterstützt haben, oder 

c) keine gültige Erlaubnis für Fischereitätigkeiten oder mit der 
Fischerei zusammenhängende Tätigkeiten im GFCM-Überein
kommensgebiet hat. 

Abweichend von Unterabsatz 1 sind die Mitgliedstaaten durch 
nichts daran gehindert, einem Drittlandschiff in Fällen höherer 
Gewalt oder in Notfällen im Sinne des Artikels 18 des See
rechtsübereinkommens der Vereinten Nationen ( 1 ) zu erlauben, 
ihre Häfen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen zu 
benutzen, die unbedingt erforderlich sind, um in derartigen 
Situationen Abhilfe zu schaffen. 

(2) Absatz 1 gilt zusätzlich zu den in Artikel 4 Absatz 2 und 
in Artikel 37 Absätze 5 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 
1005/2008 enthaltenen Vorschriften über die Verweigerung 
der Hafenbenutzung. 

(3) Hat ein Mitgliedstaat die Benutzung seiner Häfen einem 
Drittlandschiff gemäß den Absätzen 1 und 2 verweigert, so 
unterrichtet er unverzüglich den Schiffskapitän, den Flaggen
staat, die Kommission und den Exekutivsekretär der GFCM 
von dieser Maßnahme.
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(4) Liegen die in den Absätzen 1 und 2 genannten Gründe 
für die Verweigerung nicht mehr vor, so hebt der Mitgliedstaat 
die Verweigerung auf und teilt dies den Adressaten der Ver
weigerung gemäß Absatz 3 mit. 

TITEL IV 

ZUSAMMENARBEIT, INFORMATIONSAUSTAUSCH UND 
BERICHTERSTATTUNG 

Artikel 23 

Zusammenarbeit und Informationsaustausch 

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten arbeiten mit 
dem Exekutivsekretär der GFCM zusammen und tauschen Infor
mationen mit ihm aus, indem sie 

a) aus einschlägigen Datenbanken Daten anfordern und Daten 
an sie liefern; 

b) Zusammenarbeit zur Förderung der wirksamen Umsetzung 
dieser Verordnung anfordern und leisten. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass ihre nationalen 
Fischerei-Informationssysteme unter gebührender Beachtung 
adäquater Vertraulichkeitsvorschriften elektronische Daten über 
die in Titel III genannten Hafenstaatinspektionen direkt unter
einander und mit dem Exekutivsekretär der GFCM austauschen 
können. 

(3) Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen zum elektro
nischen Informationsaustausch zwischen den einschlägigen na
tionalen Agenturen und zur Koordinierung der Tätigkeiten die
ser Agenturen bei der Umsetzung der Maßnahmen gemäß Titel 
III Kapitel II. 

(4) Die Mitgliedstaaten erstellen für die Zwecke dieser Ver
ordnung eine Liste von Kontaktstellen und übermitteln diese auf 
elektronischem Weg unverzüglich der Kommission, dem Exe
kutivsekretär der GFCM und den GFCM-Vertragsparteien. 

(5) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte mit nä
heren Vorschriften für die Zusammenarbeit und den Informati
onsaustausch erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 
erlassen. 

Artikel 24 

Übermittlung statistischer Matrizen 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln dem Exekutivsekretär der 
GFCM jährlich jeweils vor dem 1. Mai die Daten zu den Auf
gaben 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 und 1.5 der statistischen Matrix der 
GFCM gemäß Anhang III Abschnitt C. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln die in den Absätzen 1 
genannten Daten mithilfe des GFCM-Dateneingabesystems 
oder eines anderen geeigneten, vom Exekutivsekretär der 
GFCM festgelegten und auf der GFCM-Website bereitgestellten 
Datenübermittlungsstandards und -protokolls. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, welche 
Daten sie auf der Grundlage dieses Artikels übermittelt haben. 

Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte mit näheren 
Vorschriften für das Format und die Übermittlung der in diesem 

Artikel genannten Daten erlassen. Diese Durchführungsrechts
akte werden nach in Artikel 25 Absatz 2 genannten Prüfver
fahren erlassen. 

TITEL V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 25 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss für Fischerei 
und Aquakultur der durch Artikel 30 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 2371/2002 eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser Aus
schuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 
182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt 
Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Artikel 26 

Übertragung von Befugnissen 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 27 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die Bestimmun
gen dieser Verordnung abzuändern, soweit dies erforderlich ist, 
um für die Union verbindlich gewordene Änderungen an be
stehenden bereits im Unionsrecht umgesetzten Maßnahmen der 
GFCM im Unionsrecht umzusetzen; diese Befugnisübertragung 
gilt für Änderungen, die Folgendes betreffen: 

a) die Übermittlung der Informationen gemäß Artikel 15 Ab
satz 4 an den Exekutivsekretär der GFCM; 

b) die Übermittlung der Liste der zugelassenen Schiffe an den 
Exekutivsekretär der GFCM gemäß Artikel 17; 

c) die Hafenstaatmaßnahmen gemäß den Artikeln 18 bis 22; 

d) die Zusammenarbeit, den Informationsaustausch und die Be
richterstattung gemäß den Artikeln 23 und 24; 

e) die Tabellen, die Karte und die geografischen Koordinaten 
der geografischen Untergebiete des GFCM-Übereinkommens
gebiets gemäß Anhang I; 

f) die Verfahren für die Hafenstaatinspektionen von Schiffen 
gemäß Anhang II und 

g) die statistischen Matrizen der GFCM gemäß Anhang III. 

Artikel 27 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingun
gen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 26 wird der Kommission für einen Zeitraum von drei 
Jahren ab dem 19. Januar 2012 übertragen. Die Kommission 
erstellt spätestens sechs Monate vor Ablauf des Zeitraums von 
drei Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeit
räume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament 
oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätes
tens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 26 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen wer
den. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung 
der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss 
über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt er
lässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Par
lament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 26 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 
werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 28 

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 

Die Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absatz 3 wird gestrichen; 

2. Artikel 9 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Für andere als die in Absatz 4 genannten gezogenen 
Netze gelten bezüglich der Mindestmaschenöffnung folgende 
Mindestanforderungen: 

a) ein Netz mit Quadratmaschen von mindestens 40 mm 
am Steert oder 

b) auf hinreichend begründeten Antrag des Schiffseigners ein 
Netz mit Rautenmaschen von 50 mm, das eine an
erkannte Größenselektivität aufweisen muss, die der der 
unter Buchstabe a aufgeführten Netze gleichwertig oder 
höher ist. 

Die Fischereifahrzeuge dürfen jeweils nur einen der beiden 
Netztypen verwenden und an Bord mitführen. 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem 
Rat bis spätestens 30. Juni 2012 einen Bericht über die 
Durchführung dieses Absatzes vor und schlägt auf der 
Grundlage dieses Berichts und der von den Mitgliedstaaten 
vor dem 31. Dezember 2011 übermittelten Informationen 
gegebenenfalls angezeigte Änderungen vor.“; 

3. Artikel 24 wird gestrichen; 

4. Artikel 27 Absätze 1 und 4 werden gestrichen. 

Artikel 29 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 13. Dezember 2011. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
M. SZPUNAR
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ANHANG I 

A. Tabelle der geografischen Untergebiete (GSA) des GFCM-Gebiets 

FAO-UNTERGEBIET BEREICHE DER FAO-STATISTIK GSA 

WESTEN 

1.1 BALEAREN 

1 Nördliches Alboran-Meer 

2 Insel Alboran 

3 Südliches Alboran-Meer 

4 Algerien 

5 Balearische Inseln 

6 Nordspanien 

11.1 Sardinien (Westen) 

1.2 GOLFE DU LION 7 Golfe du Lion 

1.3 SARDINIEN 

8 Insel Korsika 

9 Ligurisches und Nördliches 
Tyrrhenisches Meer 

10 Südliches Tyrrhenisches Meer 

11.2 Sardinien (Osten) 

12 Nordtunesien 

MITTE 

2.1 ADRIATISCHES MEER 
17 Nördliches Adriatisches Meer 

18 Südliches Adriatisches Meer (Teil) 

2.2 IONISCHES MEER 

13 Golf von Hammamet 

14 Golf von Gabès 

15 Insel Malta 

16 Sizilien (Süden) 

18 Südliches Adriatisches Meer (Teil) 

19 Westliches Ionisches Meer 

20 Östliches Ionisches Meer 

21 Südliches Ionisches Meer 

OSTEN 

3.1 ÄGÄISCHES MEER 
22 Ägäisches Meer 

23 Insel Kreta 

3.2 LEVANTE 

24 Nördliche Levante 

25 Insel Zypern 

26 Südliche Levante 

27 Levante 

SCHWARZES MEER 

4.1 MARMARA-MEER 28 Marmara-Meer 

4.2 SCHWARZES MEER 29 Schwarzes Meer 

4.3 Asowsches Meer 30 Asowsches Meer
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B. Karte der geografischen Untergebiete des GFCM-Übereinkommensgebiets (GSA) (GFCM, 2009) 

— Bereiche der FAO-Statistik (rot) — Geografische Untergebiete des GFCM-Übereinkommensgebiets (schwarz) 

01 — Nördliches Alboran-Meer 

02 — Insel Alboran 

03 — Südliches Alboran-Meer 

04 — Algerien 

05 — Balearische Inseln 

06 — Nordspanien 

07 — Golfe du Lion 

08 — Insel Korsika 

09 — Ligurisches und Nördliches Tyrrhenisches 
Meer 

10 — Südliches und Mittleres Tyrrhenisches 
Meer 

11.1 — Sardinien (Westen) 

11.2 — Sardinien (Osten) 

12 — Nordtunesien 

13 — Golf von Hammamet 

14 — Golf von Gabès 

15 — Insel Malta 

16 — Sizilien (Süden) 

17 — Nördliches Adriatisches Meer 

18 — Südliches Adriatisches Meer 

19 — Westliches Ionisches Meer 

20 — Östliches Ionisches Meer 

21 — Südliches Ionisches Meer 

22 — Ägäisches Meer 

23 — Insel Kreta 

24 — Nördliche Levante 

25 — Insel Zypern 

26 — Südliche Levante 

27 — Levante 

28 — Marmara-Meer 

29 — Schwarzes Meer 

30 — Asowsches Meer



C. Geografische Koordinaten der geografischen Untergebiete (GSA) des CFCM-Übereinkommensgebiets (GFCM, 2009) 

GSA GRENZEN 

1 

Küstenlinie 
36° N 5° 36′ W 
36° N 3° 20′ W 
36° 05′ N 3° 20′ W 
36° 05′ N 2° 40′ W 
36° N 2° 40′ W 
36° N 1° 30′ W 
36° 30′ N 1° 30′ W 
36° 30′ N 1° W 
37° 36′ N 1° W 

2 

36° 05′ N 3° 20′ W 
36° 05′ N 2° 40′ W 
35° 45′ N 3° 20′ W 
35° 45′ N 2° 40′ W 

3 

Küstenlinie 
36° N 5° 36′ W 
35° 49′ N 5° 36′ W 
36° N 3° 20′ W 
35° 45′ N 3° 20′ W 
35° 45′ N 2° 40′ W 
36° N 2° 40′ W 
36° N 1° 13′ W 
Grenze Marokko-Algerien 

4 

Küstenlinie 
36° N 2° 13′ W 
36° N 1° 30′ W 
36° 30′ N 1° 30′ W 
36° 30′ N 1° W 
37° N 1° W 
37° N 0° 30′ E 
38° N 0° 30′ E 
38° N 8° 35′ E 
Grenze Algerien-Tunesien 
Grenze Marokko-Algerien 

5 

38° N 0° 30′ E 
39° 30′ N 0° 30′ E 
39° 30′ N 1° 30′ W 
40° N 1° 30′ E 
40° N 2° E 
40° 30′ N 2° E 
40° 30′ N 6° E 
38° N 6° E 

6 

Küstenlinie 
37° 36′ N 1° W 
37° N 1° W 
37° N 0° 30′ E 
39° 30′ N 0° 30′ E 
39° 30′ N 1° 30′ W 
40° N 1° 30′ E 
40° N 2° E 
40° 30′ N 2° E 
40° 30′ N 6° E 
41° 47′ N 6° E 
42° 26′ N 3° 09′ E 

7 

Küstenlinie 
42° 26′ N 3° 09′ E 
41° 20′ N 8° E 
Grenze Frankreich-Italien 

GSA GRENZEN 

8 

43° 15′ N 7° 38′ E 
43° 15′ N 9° 45′ E 
41° 18′ N 9° 45′ E 
41° 20′ N 8° E 
41° 18′ N 8° E 

9 

Küstenlinie 
Grenze Frankreich-Italien 
43° 15′ N 7° 38′ E 
43° 15′ N 9° 45′ E 
41° 18′ N 9° 45′ E 
41° 18′ N 13° E 

10 

Küstenlinie (einschließlich 
Nordsiziliens) 
41° 18′ N 13° E 
41° 18′ N 11° E 
38° N 11° E 
38° N 12° 30′ E 

11 

41° 47′ N 6° E 
41° 18′ N 6° E 
41° 18′ N 11° E 
38° 30′ N 11° E 
38° 30′ N 8° 30′ E 
38° N 8° 30′ E 
38° N 6° E 

12 

Küstenlinie 
Grenze Algerien-Tunesien 
38° N 8° 30′ E 
38° 30′ N 8° 30′ E 
38° 30′ N 11° E 
38° N 11° E 
37° N 12° E 
37° N 11° 04′E 

13 

Küstenlinie 
37° N 11° 04′E 
37° N 12° E 
35° N 13° 30′ E 
35° N 11° E 

14 

Küstenlinie 
35° N 11° E 
35° N 15° 18′ E 
Grenze Tunesien-Libyen 

15 

36° 30′ N 13° 30′ E 
35° N 13° 30′E 
35° N 15° 18′ E 
36° 30′ N 15° 18′ E 

16 

Küstenlinie 
38° N 12° 30′ E 
38° N 11° E 
37° N 12° E 
35° N 13° 30′ E 
36° 30′ N 13° 30′ E 
36° 30′ N 15° 18′ E 
37° N 15° 18′ E 

17 
Küstenlinie 
41° 55′ N 15° 08′ E 
Grenze Kroatien-Montenegro
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GSA GRENZEN 

18 

Küstenlinie (beide Seiten) 
41° 55′ N 15° 08′ E 
40° 04′ N 18° 29′ E 
Grenze Kroatien-Montenegro 
Grenze Albanien-Griechenland 

19 

Küstenlinie (einschließlich Ost
siziliens) 
40° 04′ N 18° 29′ E 
37° N 15° 18′ E 
35° N 15° 18′ E 
35° N 19° 10′ E 
39° 58′ N 19° 10′ E 

20 

Küstenlinie 
Grenze Albanien-Griechenland 
39° 58′ N 19° 10′ E 
35° N 19° 10′ E 
35° N 23° E 
36° 30′ N 23° E 

21 

Küstenlinie 
Grenze Tunesien-Libyen 
35° N 15° 18′ E 
35° N 23° E 
34° N 23° E 
34° N 25° 09′ E 
Grenze Libyen-Ägypten 

22 

Küstenlinie 
36° 30′ N 23° E 
36° N 23° E 
36° N 26° 30′ E 
34° N 26° 30′ E 
34° N 29° E 
36° 43′ N 29° E 

GSA GRENZEN 

23 

36° N 23° E 
36° N 26° 30′ E 
34° N 26° 30′ E 
34° N 23° E 

24 

Küstenlinie 
36° 43′ N 29° E 
34° N 29° E 
34° N 32° E 
35° 47′ N 32° E 
35° 47′ N 35° E 
Grenze Türkei-Syrien 

25 

35° 47′ N 32° E 
34° N 32° E 
34° N 35° E 
35° 47′ N 35° E 

26 

Küstenlinie 
Grenze Libyen-Ägypten 
34° N 25° 09′ E 
34° N 34° 13′ E 
Grenze Ägypten-Gazastreifen 

27 

Küstenlinie 
Grenze Ägypten-Gazastreifen 
34° N 34° 13′ E 
34° N 35° E 
35° 47′ N 35° E 
Grenze Türkei-Syrien 

28 

29 

30
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ANHANG II 

Verfahren für die Hafenstaatinspektionen von Schiffen 

1. Schiffskennzeichen 

Die Inspektoren des Hafenstaats 

a) prüfen — erforderlichenfalls durch geeignete Kontaktaufnahme zum Flaggenstaat oder internationalen Schiffsdoku
mentationen —, ob die amtlichen Unterlagen an Bord gültig sind; 

b) sorgen erforderlichenfalls für eine amtliche Übersetzung der Unterlagen; 

c) prüfen, ob der Schiffsname, die Flagge, die vorhandenen äußeren Kennbuchstaben und -ziffern (und gegebenenfalls 
die Schiffsnummer der IMO (Internationale Seeschifffahrts-Organisation)) sowie das internationale Rufzeichen rich
tig sind; 

d) untersuchen soweit möglich, ob das Schiff den Namen und/oder die Flagge geändert hat, und notieren in diesem 
Fall die vorherigen Namen und Flaggen; 

e) nehmen Folgendes auf: den Registrierhafen, den Namen und die Anschrift des Eigners (und Betreibers und wirt
schaftlichen Eigentümers, falls diese nicht mit dem Eigner identisch sind), des Maklers, des Kapitäns des Schiffs, 
einschließlich der individuellen Kennnummer des Unternehmens und des eingetragenen Eigners, falls vorhanden, 
und 

f) nehmen gegebenenfalls die Namen und Anschriften früherer Eigner der letzten fünf Jahre auf. 

2. Erlaubnisse 

Die Inspektoren des Hafenstaats prüfen, ob die Erlaubnisse für den Fischfang oder die Beförderung von Fisch und 
Fischereierzeugnissen mit den gemäß Nummer 1 erhaltenen Angaben in Einklang stehen, und kontrollieren die 
Erlaubnisse in Bezug auf ihre Gültigkeitsdauer und in Bezug auf die Gebiete, Arten und Fanggeräte, für die sie gelten. 

3. Sonstige Unterlagen 

Die Inspektoren des Hafenstaats überprüfen sämtliche sachdienlichen Unterlagen, einschließlich elektronischer Unter
lagen. Als sachdienliche Unterlagen gelten u. a. Logbücher, insbesondere die Fischereilogbücher, sowie die Besatzungs
liste, Staupläne und Pläne oder Beschreibungen der Fischlagerräume, soweit vorhanden. Diese Fischlagerräume oder 
Bereiche können inspiziert werden, um festzustellen, ob ihre Größe und Zusammensetzung sich mit den Plänen oder 
Beschreibungen decken und ob die Stauung den Stauplänen entspricht. Gegebenenfalls umfassen diese Unterlagen 
außerdem von einer regionalen Fischereiorganisation ausgestellte Fang- oder Handelsunterlagen. 

4. Fanggerät 

a) Die Inspektoren des Hafenstaats prüfen, ob das Fanggerät an Bord den Bedingungen der Erlaubnisse entspricht. 
Beim Fanggerät kann auch geprüft werden, ob dieses u. a. in Bezug auf Maschenöffnungen (und mögliche Vor
richtungen), Länge der Netze sowie Hakengrößen den geltenden Vorschriften entspricht und ob die Markierungen 
denjenigen entsprechen, die für das Schiff zulässig sind. 

b) Die Inspektoren des Hafenstaats können das Schiff außerdem auf außer Sicht verstautes und in anderer Weise 
illegales Fanggerät absuchen. 

5. Fisch und Fischereierzeugnisse 

a) Die Inspektoren des Hafenstaats untersuchen in größtmöglichem Umfang, ob der Fisch und die Fischereierzeugnisse 
an Bord entsprechend den Bedingungen in den betreffenden Erlaubnissen gefangen oder gewonnen wurden. Dabei 
prüfen die Inspektoren des Hafenstaats das Fischereilogbuch und die übermittelten Meldungen, gegebenenfalls 
einschließlich der über ein Satellitenüberwachungssystem (VMS) übermittelten Meldungen. 

b) Zur Bestimmung der Mengen und Arten an Bord können die Inspektoren des Hafenstaats den Fisch im Fisch
laderaum oder bei der Anlandung untersuchen. Dabei können die Inspektoren des Hafenstaats Kartons öffnen, in 
die der Fisch vorverpackt wurde, und den Fisch oder die Kartons umräumen, um sich davon zu überzeugen, dass 
die Fischladeräume nicht manipuliert wurden. 

c) Löscht das Schiff die Fänge, so können die Inspektoren des Hafenstaats die angelandeten Arten und Mengen 
überprüfen. Die Überprüfung kann die Art des Erzeugnisses, das Lebendgewicht (aus dem Logbuch ermittelte 
Mengen) und den Umrechnungsfaktor einschließen, mit dem das Verarbeitungsgewicht in Lebendgewicht umge
rechnet wurde. Die Inspektoren des Hafenstaats können außerdem etwaige an Bord behaltene Mengen kontrollieren.

DE L 347/56 Amtsblatt der Europäischen Union 30.12.2011



d) Die Inspektoren des Hafenstaats können die Menge und Zusammensetzung der insgesamt an Bord befindlichen 
Fänge u. a. anhand von Stichproben kontrollieren. 

6. Feststellung von IUU-Fischerei 

Es gilt Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008. 

7. Bericht 

Der Inspektor erstellt und unterzeichnet nach Abschluss der Inspektion einen schriftlichen Bericht, von dem der 
Kapitän des Schiffs eine Abschrift erhält. 

8. Ergebnisse von Hafenstaatinspektionen 

Die Ergebnisse von Hafenstaatinspektionen umfassen mindestens die folgenden Angaben: 

1. Angaben zur Inspektion 

— Inspektionsbehörde (Name der Inspektionsbehörde oder der von dieser Behörde benannten Stelle), 

— Name des Inspektors, 

— Datum und Uhrzeit der Inspektion, 

— Inspektionshafen (Ort, an dem das Schiff inspiziert wurde) und 

— Datum (Datum der Fertigstellung des Berichts). 

2. Identifizierung des Schiffs 

— Name des Schiffes, 

— Schiffstyp, 

— Art des Fanggeräts, 

— äußere Kennbuchstaben und -ziffern (an der Schiffsseite) und IMO-Nummer (sofern vorhanden) oder gegebe
nenfalls eine andere Nummer, 

— internationales Rufzeichen, 

— MMSI-Nummer (Maritime Mobile Service Identity number — Kennnummer des mobilen Seefunkdienstes), 
sofern vorhanden, 

— Flaggenstaat (Staat, in dem das Schiff registriert ist), 

— gegebenenfalls vorige(r) Name(n) und Flaggenmitgliedstaat(en), 

— Heimathafen (Registrierhafen des Schiffs) und vorige Heimathäfen, 

— Schiffseigner (Name, Anschrift, Kontaktmöglichkeit), 

— wirtschaftlicher Eigentümer, sofern nicht mit dem Eigner identisch (Name, Anschrift, Kontaktmöglichkeit), 

— für die Benutzung des Schiffes zuständiger Schiffsbetreiber, sofern nicht mit dem Eigner identisch (Name, 
Anschrift, Kontaktmöglichkeit), 

— Makler des Schiffs (Name, Anschrift, Kontaktmöglichkeit), 

— gegebenenfalls Name(n) und Anschrift(en) des (der) vorigen Eigner(s), 

— Name, Staatsangehörigkeit und seemännische Ausbildung des Kapitäns und des Fischereikapitäns und 

— Besatzungsliste. 

3. Fangerlaubnisse (Lizenzen/Genehmigungen) 

— die Erlaubnisse des Schiffs für den Fischfang oder für die Beförderung von Fisch und Fischereierzeugnissen,
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— Staaten, welche die Erlaubnisse erteilt haben, 

— Bedingungen der Erlaubnisse, einschließlich Gebiete und Gültigkeitsdauer, 

— zuständige regionale Fischereiorganisation, 

— Gebiete, Geltungsbereich und Gültigkeitsdauer der Erlaubnisse, 

— Einzelheiten zur erlaubten Zuteilung — Quote, Fischereiaufwand oder sonstiges, 

— zulässige Arten, Beifänge und Fanggeräte und 

— (gegebenenfalls) Umladeaufzeichnungen und -unterlagen. 

4. Angaben zur Fangreise 

— Datum, Uhrzeit, Gebiet und Ort des Beginns der derzeitigen Fangreise, 

— aufgesuchte Gebiete (Ein- und Ausfahrt aus verschiedenen Gebieten), 

— Umladungen auf See (Datum, Arten, Ort, Menge umgeladener Fische), 

— zuletzt aufgesuchter Hafen, 

— Datum und Uhrzeit des Endes der derzeitigen Fangreise und 

— gegebenenfalls nächster vorgesehener Anlegehafen. 

5. Ergebnis der Kontrolle des Fangs 

— Löschbeginn und -ende (Uhrzeit und Datum), 

— Fischarten, 

— Art der Erzeugnisse, 

— Lebendgewicht (mithilfe des Logbuchs bestimmte Mengen), 

— anwendbarer Umrechnungsfaktor, 

— Verarbeitungsgewicht (angelandete Mengen nach Art und Aufmachung), 

— Lebendgewichtäquivalent (angelandete Mengen in Lebendgewichtäquivalent als „Produktgewicht multipliziert mit 
dem Umrechnungsfaktor“), 

— vorgesehene Bestimmung der inspizierten Fische und Fischereierzeugnisse und 

— gegebenenfalls Menge und Arten der an Bord behaltenen Fische. 

6. Ergebnisse der Kontrolle des Fanggeräts 

— Einzelheiten zu den Arten von Fanggerät. 

7. Schlussfolgerungen 

— Schlussfolgerungen der Inspektion, einschließlich Feststellung der angenommenen Verstöße und Bezugnahme 
auf geltende Vorschriften und Maßnahmen. Nachweise werden dem Inspektionsbericht angefügt.
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ANHANG III 

A. GFCM/SAC-Flottensegmente 

Gruppen < 6 Meter 6-12 Meter 12-24 Meter über 24 Meter 

1. Polyvalente kleine Fischereifahrzeuge ohne 
Motor 

A 

2. Polyvalente kleine Fischereifahrzeuge mit 
Motor 

B C 

3. Trawler D E F 

4. Ringwadenfänger G H 

5. Langleiner I 

6. Pelagische Trawler J 

7. Thunfischwadenfänger K 

8. Dredgenfischer L 

9. Polyvalente Fahrzeuge M 

Beschreibung der Segmente 

A Polyvalente kleine Fischereifahrzeuge ohne Motor — alle Fahrzeuge bis 12 m Länge über alles ohne Motor (Wind oder 
Antrieb). 

B Polyvalente kleine Fischereifahrzeuge mit Motor von unter 6 m — alle Fahrzeuge von unter 6 m Länge über alles mit Motor. 

C Polyvalente kleine Fischereifahrzeuge mit Motor zwischen 6 und 12 m — alle Fahrzeuge von 6 bis 12 m Länge über alles 
mit Motor, die im Laufe des Jahres unterschiedliche Fanggeräte etwa gleich häufig einsetzen oder ein nicht in dieser 
Aufstellung erfasstes Fanggerät verwenden. 

D Trawler von weniger als 12 m — alle Fahrzeuge von weniger als 12 m Länge über alles, die über 50 % ihres Aufwands 
mit einem Grundschleppnetz betreiben. 

E Trawler zwischen 12 und 24 m — alle Fahrzeuge zwischen 12 und 24 m Länge über alles, die über 50 % ihres 
Aufwands mit einem Grundschleppnetz betreiben. 

F Trawler von über 24 m — alle Fahrzeuge von über 24 m Länge über alles, die über 50 % ihres Aufwands mit einem 
Grundschleppnetz betreiben. 

G Ringwadenfänger zwischen 6 und 12 m — alle Fahrzeuge zwischen 6 und 12 m Länge über alles, die über 50 % ihres 
Aufwands mit einer Ringwade betreiben. 

H Ringwadenfänger von über 12 m — alle Fahrzeuge von über 12 m Länge über alles, die über 50 % ihres Aufwands mit 
einer Rindwade betreiben, außer denen, die zu einer beliebigen Zeit des Jahres ein Thunfischwadennetz einsetzen. 

I Langleiner von mehr als 6 m — alle Fahrzeuge von mehr als 6 m Länge über alles, die über 50 % ihres Aufwands mit 
einer Langleine betreiben. 

J Pelagische Trawler von mehr als 6 m — alle Fahrzeuge von mehr als 6 m Länge über alles, die über 50 % ihres Aufwands 
mit einem pelagischen Schleppnetz betreiben. 

K Thunfischwadenfänger — alle Fahrzeuge, die während einer beliebigen Zeit des Jahres mit einem Thunfischwadennetz 
fischen. 

L Dredgenfischer von mehr als 6 m — alle Fahrzeuge von mehr als 6 m Länge über alles, die über 50 % ihres Aufwands 
mit einer Dredge betreiben. 

M Polyvalente Fahrzeuge von mehr als 12 m — alle Fahrzeuge von mehr als 12 m Länge über alles, die im Laufe des Jahres 
unterschiedliche Fanggeräte etwa gleich häufig einsetzen, oder die ein nicht in dieser Aufstellung erfasstes Fanggerät 
verwenden. 

Hinweis: In alle Felder können Informationen eingetragen werden. Was die leeren Felder in obiger Tabelle betrifft, so wird 
angenommen, dass es nicht viele entsprechende Schiffe gibt. Falls nötig, empfiehlt es sich jedoch, die Angaben eines 
„leeren Felds“ mit dem am besten geeigneten angrenzenden „grauen Feld“ zusammenzufassen.
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B. Tabelle über die Messung des nominalen Fischereiaufwands 

Fanggerät Anzahl und Größe Kapazität Tätigkeit Nominalaufwand ( 1 ) 

Dredge (für Weichtiere) Offener Rahmen, 
Rahmenbreite 

BRZ Fangdauer Mit Dredgen 
befischte Fläche ( 2 ) 

Schleppnetz 
(einschließlich Dredgen 
für Plattfische) 

Art des Schleppnetzes 
(pelagisch, Grund) 
BRZ und/oder BRT 
Motorleistung 
Maschenöffnung 
Netzgröße (Breite der 
Öffnung) 
Geschwindigkeit 

BRZ Zeit Fischerei BRZ × Tage 
BRZ × Stunden 
kW × Tage 

Ringwade Länge und Höhe des 
Netzes 
BRZ 
Lichtstärke 
Anzahl kleiner Boote 

BRZ 
Länge und Höhe des 
Netzes 

Suchzeit 
Hol 

BRZ × Hols 
Netzlänge × Hols 

Netze Art des Netzes (z. B. 
Trammelnetz, 
Kiemennetz usw.) 
Netzlänge (in 
Verordnungen verwendet) 
BRZ 
Netzfläche 
Maschenöffnung 

Länge und Höhe des 
Netzes 

Fangdauer Netzlänge × Tage 
Oberfläche × Tage 

Langleinen Anzahl Haken 
BRZ 
Anzahl Langleinen 
Art der Haken 
Köder 

Anzahl Haken 
Anzahl 
Langleineneinheiten 

Fangdauer Anzahl Haken × 
Stunden 
Anzahl Haken × 
Tage 
Anzahl 
Langleineneinheiten 
× Tage/Stunden 

Fischfallen BRZ Anzahl Fischfallen Fangdauer Anzahl Fischfallen × 
Tage 

Rindwade/FAD Anzahl FAD Anzahl Fangreisen Anzahl FAD × 
Anzahl Fangreisen 

( 1 ) Die Aufwandsmaßnahmen, die keine zeitliche Tätigkeit umfassen, sollten als Zeitraum angegeben werden (d. h. als Jahr). 
( 2 ) Sollte sich auf ein bestimmtes Gebiet beziehen (mit Angabe der Fläche), um die Fischereiintensität (Aufwand/km 2 ) einschätzen zu 

können, und den Aufwand für die befischten Bestände angeben.
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BERICHTIGUNGEN 

PROTOKOLL ÜBER DIE BERICHTIGUNG 

des Vertrags zwischen dem Königreich Belgien, der Tschechischen Republik, dem Königreich Dänemark, der 
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Estland, der Hellenischen Republik, dem Königreich Spanien, der 
Französischen Republik, Irland, der Italienischen Republik, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der 
Republik Litauen, dem Großherzogtum Luxemburg, der Republik Ungarn, der Republik Malta, dem Königreich 
der Niederlande, der Republik Österreich, der Republik Polen, der Portugiesischen Republik, der Republik 
Slowenien, der Slowakischen Republik, der Republik Finnland, dem Königreich Schweden, dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland (Mitgliedstaaten der Europäischen Union) und der Republik 
Bulgarien und Rumänien über den Beitritt der Republik Bulgarien und Rumäniens zur Europäischen Union, 

unterzeichnet in Luxemburg, am 25. April 2005 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 157 vom 21. Juni 2005) 

Diese Berichtigung wurde mit Berichtigungsprotokoll vorgenommen, das am 2. Dezember 2011 in Rom von der 
Regierung der Italienischen Republik als Verwahrer unterzeichnet wurde. 

Seite 268, Beitrittsakte, Anhang V „Liste nach Artikel 21 der Beitrittsakte: Andere ständige Bestimmungen“, Kapitel 1 
„Gesellschaftsrecht“, erster Absatz unter der Überschrift „Spezieller Mechanismus“: 

anstatt: „Im Falle Bulgariens und Rumäniens kann sich der Inhaber eines Patents oder eines Ergänzenden 
Schutzzertifikats für ein Arzneimittel, das in einem Mitgliedstaat zu einem Zeitpunkt eingetragen 
wurde, …“ 

muss es heißen: „Im Falle Bulgariens und Rumäniens kann sich der Inhaber eines Patents oder eines Ergänzenden 
Schutzzertifikats für ein Arzneimittel, das in einem Mitgliedstaat zu einem Zeitpunkt beantragt 
wurde, …“.
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